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Bekanntmachungen zur Kommunal-
wahl am 2. März 2008
Es wird darauf hingewiesen, dass sämtliche Be-
kanntmachungen zur Kommunalwahl 2008 tages-
aktuell an den gemeindlichen Infotafeln ausge-
hängt und im Internet unter www.moehrendorf.de
veröffentlicht werden.

Standorte der Infotafeln:
– Hauptstraße / gegenüber Sparkasse
– Ecke Hauptstraße / Frankenstraße
– Kleinseebach Ortsmitte, Höhe Bushaltestelle
– Gabelung Kellergasse / Nußbuck
– Ecke Erlanger Straße / Meisenweg

gez. Stephan Buchner
Wahlleiter

Nachtragshaushaltssatzung 
der Gemeinde Möhrendorf
für das Haushaltsjahr 2007
Aufgrund des Art. 68 Abs. 1 in Verbindung mit Art.
63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde
Möhrendorf folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushalts-
plan wird hiermit festgesetzt, dadurch werden

erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag
EUR EUR des Haushaltsplans einschl.  

der Nachträge

gegenüber bisher auf nunmehr
EUR EUR

verändert

im Verwaltungshaushalt 0 0
Einnahmen 0 0 4.973.462 4.973.462
Ausgaben 0 0 4.973.462 4.973.462
im Vermögenshaushalt
Einnahmen 0 0 1.588.322 1.588.322 
Ausgaben 0 0 1.588.322 1.588.322 

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Inve-
stitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
wird auf 0,00 EUR neu festsetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächti-
gungen im Vermögenshaushalt wird von 0,00
EUR um 101.150 EUR erhöht und damit auf
101.150 EUR festgesetzt.

§ 4

Nachstehende Steuersätze (Hebesätze) für Ge-
meindesteuern werden wie folgt geändert:
keine Veränderungen

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzei-
tigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan bleibt unverändert auf 500.000 €.

§ 6

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1.
Januar 2007 in Kraft.

Möhrendorf, den 14.12.2007
Gemeinde Möhrendorf

gez. Rudert
1. Bürgermeister

Hinweis: Der Nachtragshaushaltsplan wird in der
Zeit vom 02. bis 08. Januar 2008 im Rathaus, Ne-
bengebäude, Kämmerei, 1. Stock, öffentlich aus-
gelegt und kann während dieser Zeit zu den übli-
chen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden.

Bebauungsplan 
Oberndorfer Straße 19/13
Bekanntmachung über die frühzeitige Beteiligung
der Öffentlichkeit und der Behörden zum Bebau-
ungsplan -Vorentwurf- mit Umweltbericht gem. 
§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB in der rechts-
gültigen aktuellen Fassung.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 11.12.
2007 beschlossen einen Bebauungsplan mit Um-
weltbericht aufzustellen. Der Bebauungsplanvor-
entwurf samt Begründung und Umweltbericht
wurde in der Sitzung vom 11.12.2007 gebilligt
und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
beschlossen.

Der Bebauungsplanvorentwurf liegt samt Be-
gründung und Umweltbericht in der Zeit vom
07.01.2008 bis einschließlich 08.02.2008 im
Rathaus/Bauamt der Gemeinde Möhrendorf  Kir-
chenweg 1, 1. Stock, Zimmer 3 während der all-
gemeinen Amtstunden zur Einsichtnahme aus:
Mo.-Fr. von 08.00 - 12.00 Uhr und Mi. + Do. von
14.00 - 17.00 Uhr.

Während dieser Frist können von Jedermann Be-
denken und Anregungen zum Vorentwurf schrift-
lich oder während der Amtsstunden zur Nieder-
schrift vorgebracht werden.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen
können bei der Beschlussfassung unberücksich-
tigt bleiben.

Vorhabenbezogener Bebauungs-
plan 19/14 Erlanger Straße
Bekanntmachung des Aufstellungsbe-
schlusses
Der Gemeinderat Möhrendorf hat in der Sitzung
vom 11.12.2007 folgenden Aufstellungsbeschluss
gefasst:

1. Für das die Grundstücke Flur-Nummern 322/1,
322/2 und 329/2 (siehe Anlage Lageplan) der
Gemarkung Möhrendorf umfassende Gebiet soll
ein Bebauungsplanverfahren für einen Vorhaben-
und Erschließungsplan gem. § 12 BauGB einge-
leitet werden.
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Rathaus geschlossen!!!
Das Rathaus bleibt am Kirchweihmontag, den 
22. September 2014 ganztägig für den Parteiver-
kehr geschlossen.

Um Ihr Verständnis wird gebeten!

Vollsperrung der Schulstraße wäh-
rend der Möhrendorfer Kirchweih
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,

von Donnerstag, 18.09.2014, 15.00 Uhr bis 
Dienstag, 23.09.2014 wird die Schulstraße als 
Durchfahrtsstraße komplett gesperrt.

Dieser Schritt ist notwendig, um die Schulwegsi-
cherheit für unsere Grundschüler zu garantieren, 
da leider die Schulstraße trotz des Verkehrszei-
chens „Anlieger frei“ für den Durchgangsverkehr 
genutzt wird.

Wir bitten, im Sinne der Grundschüler, um Ver-
ständnis bei den Anwohnern und Bürgern.

Kirchweih 2014 in Möhrendorf und 
Kleinseebach: Herzliche Einladung 
an alle Kirchweih-Begeisterten!

Kirchweih in Kleinseebach
Anstich des 1. Kirchweih-Fasses durch den 
1. Bürgermeister Thomas Fischer am Freitag, den 
12. September 2014 um 19.00 Uhr im Gasthaus 
Schuh.

Kirchweih in Möhrendorf
Als Auftakt der diesjährigen Möhrendorfer Kirch-
weih findet am Samstag, den 20. September 
2014 um 18.30 Uhr in der St. Oswald/St. Martin-
Kirche ein ökumenischer Gottesdienst statt. Der 
offizielle Bieranstich erfolgt anschließend im Fest-
zelt des Vereins Deutsche Brüder Möhrendorf.

Aufgrund der Umleitungen bezüglich der Kirch-
weihen muss mit Verspätungen der Buslinien 
gerechnet werden. Wir bitten um Ihr Verständ-
nis!

Gez. Thomas Fischer, 1. Bürgermeister

Gemeinde Möhrendorf
Landkreis Erlangen-Höchstadt

Wir suchen ab sofort
eine/n ortskundigen

Austräger/in
 

für das gemeindliche Amtsblatt
(monatliche Auflage) für den Austragungs-

bezirk Kleinseebach

Ihre Aufgabe:
• Zustellung von 660 Amtsblättern 
Wir bieten:
• eine angemessene Bezahlung 
• Anstellung auf 450 € - Basis  
 (geringfügige Beschäftigung)
Wir erwarten:
• Engagement und Zuverlässigkeit 
 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die Gemein-
de Möhrendorf, Personalwesen, Hauptstr. 16,  
91096 Möhrendorf oder standesamt1@moeh-
rendorf.de
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Vollzug der Straßenverkehrs-
ordnung (StVO); Sperrung der 
Kreisstraße ERH 32 anlässlich 
der Kirchweih in Kleinseebach 
vom 11.09.2014, 15.00 Uhr, bis 
16.09.2014, 15.00 Uhr
Das Landratsamt Erlangen–Höchstadt erlässt fol-
gende verkehrsrechtliche

A n o r d n u n g :
1. Die Kreisstraße ERH 32 („Baiersdorfer Straße“ /  

„Kleinseebacher Straße“) wird in der Orts-
durchfahrt „Kleinseebach“ zwischen der Ein-
mündung der Straße „Am Anger“ und der Ein-
mündung „Dorfstraße“ für den Gesamtverkehr 
gesperrt.

2. Der Verkehr wird in beiden Fahrtrichtungen 
über die „Röttenbacher Straße“ – „Kellergas-
se“ – „Am Nußbuck“ umgeleitet. Die Sper-
rung sowie die Umleitungsstrecke sind ge-
mäß beiliegendem Beschilderungsplan vom 
31.07.2014 auszuschildern.

3. Die Haltestelle „Kleinseebach – Dorfstraße“ 
ist während der Sperrung aufzulösen. Auf die 
nächstgelegene Ersatzhaltestelle („Hofgarten-
weg“ bzw. „Kellergasse“) ist hinzuweisen.

4. Diese verkehrsrechtliche Anordnung ist gül-
tig vom 11.09.2014, ab 15.00 Uhr bis längs-
tens 16.09.2014, 15.00 Uhr. Nach Veran-
staltungsende ist die gesamte angeordnete 
Beschilderung unverzüglich zu entfernen.

Vollzug der Straßenverkehrsord-
nung (StVO) Sperrung der Kreisstra-
ße ERH 31 anlässlich der Kirchweih 
in Möhrendorf vom 18.09.2014, 
15.00 Uhr bis 23.09.2014, 15.00 Uhr
Das Landratsamt Erlangen–Höchstadt erlässt fol-
gende verkehrsrechtliche

A n o r d n u n g :
Die Kreisstraße ERH 31 („Hauptstraße“) wird an-
lässlich der Kirchweih in „Möhrendorf“ in der Orts-
durchfahrt „Möhrendorf“ zwischen der Einmündung 
„Kleinseebacher Straße“ und der Einmündung 
„Frankenstraße“ für den Gesamtverkehr gesperrt.

Die Umleitung erfolgt:
• aus westlicher Fahrtrichtung kommend über 

die „Neue Straße“ – „Kleinseebacher Straße“,
• aus östlicher Fahrtrichtung kommend über die 

„Kleinseebacher Straße“ – „Neue Straße“,
• aus südlicher Fahrtrichtung kommend über 

die „Frankenstraße“ – „Hauptstraße“ – Neue 
Straße“ – „Kleinseebacher Straße“.

Diese verkehrsrechtliche Anordnung gilt in dem 
Zeitraum von Donnerstag, 18.09.2014, 15.00 Uhr 
bis Dienstag, 23.09.2014, 15.00 Uhr. Nach dieser 

Zeit ist die gesamte Beschilderung unverzüglich 
zu entfernen.

Das Landratsamt Erlangen–Höchstadt ist gemäß 
§ 44 Abs. 1 Satz 1 StVO i. V. m. Art. 2 Nr. 2, Art. 4 
Abs. 1 ZuStGVerk für den Erlass dieser Anordnung 
zuständig. Rechtsgrundlage ist § 45 Abs. 1 i. V. m. 
Abs. 3 StVO. Die Kostentragung für diese Anord-
nung ergibt sich aus § 5 b StVG.

Bekanntgabe der Haushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2014
Haushaltssatzung der Gemeinde Möhrendorf 
für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung 
erlässt die Gemeinde Möhrendorf folgende Haus-
haltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2014 wird hiermit festgesetzt. Er 
schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben  
mit 7.170.000,00 Euro

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben  
mit 4.688.000,00 Euro

ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigun-
gen im Vermögenshaushalt wird auf 1.850.000,00 
Euro festgesetzt. (VE: Schulhauserweiterung: 
200.000 Euro, Ausbau des Internet: 350.000 Euro, 
Ausbau eines Vereinszentrums: 1.300.000 Euro)

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur recht-
zeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan wird auf 900.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 
2014 in Kraft.

Nachrichtlich:
Die am 13.09.2005 beschlossene Hebesatz-Sat-
zung, ausgefertigt am 20.09.2005, gilt unverändert 
weiter. Die Hebesätze betragen:

Grundsteuer A und B 310 v. Hundert
Gewerbesteuer 330 v. Hundert

Möhrendorf, den 15.08.2014
gez. Thomas Fischer, 1. Bürgermeister
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Öffentliche Auslage des Haushalts-
planes 2014
Die Haushaltssatzung der Gemeinde Möhrendorf 
für das Haushaltsjahr 2014 wird am Montag, den 
1. September 2014 amtlich bekannt gemacht. Die 
Bekanntgabe erfolgt ortsüblich im Amtsblatt der 
Gemeinde Möhrendorf.

Der Haushaltsplan liegt im Rathaus, Hauptstr. 16, 
91096 Möhrendorf, Zimmer Nr. 26, Kämmerei, 
Dachgeschoss 

vom 1. September bis einschl. 12. September 2014

öffentlich aus.

Die Haushaltssatzung kann während der Dauer 
ihrer Gültigkeit innerhalb der Öffnungszeiten der 
Gemeindeverwaltung eingesehen werden.

Möhrendorf, den 15.08.2014
gez. Thomas Fischer, 1. Bürgermeister

Müllablagerungen
Sehr geehrte Mitbürger/innen,

seit einiger Zeit werden Abfallbehälter an Bushal-
testellen zunehmend mit Hausmüll verstopft. Ein 
weiteres Problem sind wilde Müllablagerungen, 
insbesondere an Wertstoffcontainern und weiteren 
öffentlichem Raum.

Mittlerweile reicht der übliche Entleerungsturnus 
wegen der wachsenden Mengen nicht mehr aus. 
Häufig muss der Abfall an einigen Stellen mehr-
fach wöchentlich abgeholt werden.

Die Entsorgung dieses zusätzlichen Müllaufkom-
mens geht letztendlich auch auf Kosten der Allge-
meinheit.

Wir bitten um Ihre Mithilfe:
Sollten Sie derartige Vorfälle beobachten, bitten 
wir um Mitteilung an den Technischen Leiter der 
Gemeinde Möhrendorf, Tel. 09131/7551-12 oder 
per E-Mail an technischerleiter@moehrendorf.de.

Gez. Gierschner, Technischer Leiter

Orts-Falt-Pläne und Ortsplan am 
unteren Dorfplatz
Liebe Gewerbetreibende,

die Gemeinde Möhrendorf strebt derzeit an, wie-
der einen neuen Faltplan für die Bürger auflegen 
zu lassen, da dieser seit Jahren nicht mehr verfüg-
bar ist und auch nicht mehr aktualisiert wurde.

Möhrendorf ist auch durch die neuen Baugebiete 
größer geworden und mittlerweile wünschen sich 
nicht nur die Neubürger einen „Stadtplan“ sondern 
auch sehr viele Altbürger.

Lieber Gewerbetreibende, hier ist Ihre Chance Ihre 
Werbung sinnvoll zu platzieren! So ein Faltplan 
wird ja doch immer wieder angeschaut oder sogar 
an Wänden aufgehängt, und dies über Jahre. Soll-
ten Sie Interesse an einer Werbung im Falt- bzw. 
Ortsplan haben, melden Sie sich beim Ordnungs-
amt der Gemeinde Möhrendorf. 

Kontakt: 
Herr Hoyer, Tel. 09131/7551-22, E-Mail: ordnungs-
amt1@moehrendorf.de  

Abwassersplittinggebühr 
Aktuelle Informationen 
Über das von der Gemeinde beauftragte Ingenieur-
büro gbi aus Herzogenaurach wurden im Juli und 
August den Grundstückseigentümern ausführliche 
Informationsschreiben zugesandt. 

Sollten Sie als Eigentümer bislang noch 
kein Schreiben zur Abwassersplittingge-
bühr erhalten haben, dürfen wir Sie bitten, 
sich umgehend telefonisch an die Hotline zu 
wenden. 

Telefonhotline – 09131/7551-13 

Hinweis: Die Hotline steht auch für Fragen oder 
für eine persönliche Terminvereinbarung wei-
terhin zur Verfügung.
 
Weiteres Vorgehen:
In den nächsten Wochen werden die Rückantwor-
ten zu den Informationsschreiben bearbeitet. Nach 
Abschluss dieser Arbeiten erfolgt die Kalkulation 
durch das Ingenieurbüro gbi. Daran schließt sich 
die Behandlung und Beschlussfassung in den ge-
meindlichen Gremien und die Veröffentlichung im 
Amtsblatt an. Im Normalfall wird dann die gesplit-
tete Abwassergebühr ab 01.01.2015 in Kraft tre-
ten. Die Gebührenabrechnung für das Jahr 2014 
(ca. Mitte Januar 2015) erfolgt noch nach dem bis-
herigen Satzungsrecht, bei der damit verbundenen 
Berechnung der Abschläge für das Jahr 2015 wird 
das Abwassersplitting aber berücksichtigt sein.

Gez. Buchner, Hauptamt

Wertstoffinsel Elsterweg aufgelöst
Leider musste der Standort für Altglas, Altmetall 
und Altkleider aus rechtlichen Gründen aufgelöst 
werden. Der Standort wurde nun in die Mühlenthe-
aterstraße verlegt, um ihn nicht ganz zu verlieren.
In der Gemeinde sind somit immer noch 8 Wert-
stoffinseln vorhanden. 
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Standorte:
• Erlanger Straße / Büchenbacher Weg
• Dechsendorfer Straße; Sporthalle
• Hauptstraße / Flutbrücke
• Kleinseebacher Straße / Haferweg
• FW Kleinseebach / Neue Straße
• Baiersdorfer Straße
• Kellergasse / Röttenbacher Straße
• Mühlentheaterstraße

Gez. Hoyer, Ordnungsamt

www.buecherstube-moehrendorf.de

Francisca Járrega Chisbert (09131 9315731) 
Carolin Böhm (0173 6654896)

Sie finden uns im Alten Rathaus im Kirchenweg 3 
im 1. Stock. Eine aktuelle Übersicht unseres Be-
standes finden Sie auf unserer Homepage im In-
ternet unter: 
http://www.buecherstube-moehrendorf.de/medi-
en/medienkatalog/index.html .

Nach den Ferien ist die Bücherei wieder ab Mittwoch, 
den 17. September für alle geöffnet. Bitte beachten Sie 
unsere geänderten Öffnungszeiten für September:

Montag und Mittwoch:  15.00 bis 17.00 Uhr
Dienstag und Freitag:  10.00 bis 12.00 Uhr

Öffnungszeiten-unabhängige Bücherrückgabe 
über den Briefkasten. Der Großteil der entliehe-
nen Bücher passt hinein, so dass Sie jederzeit ihre 
gelesenen Bücher zurückbringen können!

Spätsommerkino
Die Bücherei führt einen Ki-
nofilm im Gemeindesaal vor, 
und alle sind gerne eingela-
den. Kommt noch einmal zu-
rück in die Ferien mit uns! Die 
Reise geht zusammen mit den 
berühmten 5 Freunden von 
Enid Blyton auf eine exoti-
sche Urlaubsinsel. Kokospal-
men, weiße Sandstrände und 
kristallklares Wasser. Ein Schiffswrack, in dem ein 
geheimnisvoller Kompass versteckt ist. Ist das 
der Hinweis auf einen Piratenschatz? Der Schatz 
könnte die Heimat ihrer einheimischen Freundin 
Joe retten. Aber ein Gangsterpärchen ist den Kids 
auf den Fersen. Eine abenteuerliche Jagd quer 
durch den Dschungel beginnt. Sei dabei und erleb 
mit uns das 3. Kinoabenteuer der Fünf Freunde!
 
Wann?:  Sonntag, den 5. Oktober 2014  

um 15.30 Uhr
Wo?:   Gemeindesaal im neuen Rathaus

Eintritt ist frei. Über eine kleine Spende für die Bü-
cherei würden wir uns freuen! (mit dem gespende-
ten Geld kaufen wir neue aktuelle Bücher für die 
Bücherei). Unter allen Zuschauern unter 18 Jahren 
verlosen wir das Hörspiel zum Film. Das Buch zum 
Film und viele andere Abenteuer der Fünf Freunde 
könnt ihr in der Bücherei ausleihen. 

Wir freuen uns, wenn ihr alle kommt!

BücherSammelSurium
Etwa zweitausend Bücher durchliefen das „Bü-
cherSammelSurium“ seit dem Beginn im August 
2012. Und es warten noch recht viele Bücher auf 
ihre Mitnahme im Foyer der Gemeinde. Greifen Sie 
zu: Urlaubszeit ist Lesezeit!

Abgabe bitte in der Spendenbox im Rathaus.  
Vielen Dank!

Kontakt:
Wolfgang Eibl, Neue Straße 35, Tel. 09131/6879777

Was isst Möhrendorf? – Version 1.1
Die Ausgewogenheit der Anzahl der Rezepte in 
den einzelnen Kapiteln der Erstausgabe ließ aus 
zeitlichen wie saisonalen Gründen zu wünschen 
übrig. Die Defizite bestehen hauptsächlich bei ve-
getarischen/veganen Gerichten, Wok-Rezepten 
sowie Weihnachtliches. Dazu kam, dass einige 
Einsender(innen) durch widrige Umstände nicht 
zur Abgabe ihrer Kochgeheimnisse kamen bzw. 
Oma’s zäh und trotzig ihr Wissen verteidigten.

Einsendeschluss Ihrer bewährten Kochrezepte 
und ausgefallenen Drinks wird Ende September 
sein; das Erscheinen dieses Nachschlags ist für 
Anfang November geplant. Wieder kostenlose Ex-
emplare nach Eingang per Los!

Hallo Kochfreunde in und um Möhrendorf, Neu-
bürger wie Alteingesessene, ich zähl wieder auf 
Euch! An die Arbeit!

Kontakt:
Wolfgang Eibl, Neue Straße 35, Tel. 09131/6879777, 
Telefax 09131/4001944

Anzeigenschluss für  
die Oktober-Ausgabe:  

Sonntag, 14. September 2014 

Redaktionsschluss für  
die Oktober-Ausgabe:  

Donnerstag, 18. September 2014
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Neuigkeiten der Schulen, Kindergärten 
und Kinderkrippen

Grundschule Möhrendorf
Beginn des Schuljahres 2014/2015

Der erste Schultag ist Dienstag, der 16.09.2014.

Schulanfänger
09.00 Uhr  ökumenischer Gottesdienst in St. 

Laurentius
anschl.:  Begrüßung, Einschulungsfeier und 

Klasseneinteilung in der Turnhalle
bis ca.11 Uhr:  Unterricht für die Erstklässler / In-

formationen und Kaffee-Angebot 
für die Eltern

Schüler der Klassen 2, 3, 4
Dienstag, 16.09.2014
08.00 Uhr: Treffen im alten Klassenzimmer
11.15 Uhr: Unterrichtsschluss
Mittwoch, 17.09.2014
08.00 Uhr: Treffen im Klassenzimmer
08.15 Uhr:  ökumenischer Gottesdienst in 

St. Laurentius
11.15 Uhr: Unterrichtsschluss

Unterrichtsschluss in der 1. Schulwoche für alle 
Klassen jeweils um 11.15 Uhr.

Die Mittagsbetreuung wird ab dem 1. Schultag 
durchgeführt.
(die Kinder werden von der Betreuung abgeholt)

Schülerbetreuung vor dem Unterrichtsbeginn

Wie bisher bietet die GS Möhrendorf täglich ab 
7.30 Uhr eine pädagogische  Betreuung an, falls 
dies erforderlich ist. Die betr. Kinder werden bis 
7.45 Uhr  in der Bücherei zusammengefasst. Bit-
te informieren Sie die Klassenleiter, wenn Ihr Kind 
betreut werden soll!

Klassenelternabend mit anschließender Klas-
senelternsprecherwahl:

1. Klassen: Do 18.09.14, 20 Uhr
2. Klassen: Di  23.09.14, 20 Uhr
3. Klassen: Mi 24.09.14, 20 Uhr
4. Klassen: Do 25.09.14, 20 Uhr

Letzter Schultag im Schuljahr 2014/15 und Ausga-
betag der Zeugnisse ist Freitag, der 31. Juli 2015
Seit dem Schuljahr 2005/06 gibt es keine bewegli-
chen Ferientage mehr.
•  Ich möchte eindringlich darauf hinweisen, dass 

die Ferienregelung für alle Schüler der Grund-
schule Möhrendorf bindend ist. Zusätzliche 
Unterrichtsbefreiungen sind nur in zwingenden 
Ausnahmefällen möglich. Urlaubsgründe zählen 
nicht dazu.

Carola Ackermann, Rektorin

          Wichtige Rufnummern

Überfall/Unfall/Notruf 
Polizei 110

Feuerwehr/Rettungsdienst 112 bzw.
09131/86 25 12

Polizeiinspektion 
Erlangen-Land 09131/760 514 (-515)

THW Baiersdorf 09133/34 50

Telefonseelsorge 0800/111 0 111

Elterntelefon „Nummer 
gegen Kummer“
Mo.- Fr. 9 - 11 Uhr,
Di. und Do. 17 - 19 Uhr 0800/111 0 550

Sammeltaxi Möhrendorf 09131/19 41 0

Busunternehmen Vogel, 
Höchstadt 09193/63 58-0

Grundschule Möhrendorf, 
Sekretariat 09131/9 06 70

Grundschule Möhren-
dorf, Hausmeister

09131/9 06 71 oder
0151/22 29 02 52

Grundschule Möhrendorf, 
Fax 09131/9 06 78

Landkreisbauhof Hessdorf 0178/2 18 89 74

Landratsamt Erlangen 09131/803-0

Katholisches Pfarramt 09131/46811

Evangelisches Pfarramt 09131/43386

Bayernwerk AG
(vormals E.ON Bayern 
AG)
Technischer 
Kundenservice
(Baustrom/
Hausanschluss, 
Anschluss Photovoltaik, 
Kabellage- und 
Gasleitungspläne)

Telefon:
0941-28003311

Telefax:
0941-28003312

Zähler- und 
Messeinrichtungen

Telefon:
0941-28003377
Telefax:
0941-28003378

Störungsnummer 
Strom 0941-28003366

Störungsnummer Gas
(Meldungen werden 
zu Ihrer Sicherheit 
aufgezeichnet)

0941-28003355
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Mittelschule Baiersdorf
Unterrichtsbeginn im neuen Schuljahr 
2014/2015

Der Unterricht an der Mittelschule Baiersdorf be-
ginnt am Dienstag, den 16.09.2014 um 8.00 Uhr. 
Die bereits bestehenden Klassen treffen sich in ih-
ren „alten“ Klassenzimmern. Neue Schüler finden 
sich in der Aula ein. Sie werden dort nach einer 
kurzen Begrüßung von den Lehrkräften in Emp-
fang genommen bzw. auf ihre Klassen verteilt. 
Unterrichtsende wird am Dienstag und Mittwoch  
jeweils 11.15 Uhr sein. 

S. David, Rektor

Nachrichten von anderen Stellen  
und Behörden

Wohnen für Hilfe – Wohnpartner-
schaften für Jung und Alt

Es ist wieder soweit, das neue Semester steht vor 
der Tür, die Studenten stürmen die Stadt und die 
bezahlbaren Wohnungen werden knapp.

Wir – die Abteilung für Wohnungswesen der Stadt 
Erlangen – suchen Menschen, die ausreichend 
Wohnraum zur Verfügung haben und bereit sind, 
diesen mit einem jungen Menschen zu teilen. Da-
für erhalten Sie Hilfeleistungen rund um Haus und 
Hof. Ob Schneeräumen, Hausarbeit, Getränkekis-
ten schleppen, Einkaufen, Gartenarbeit, Nachhilfe, 
Kinderbetreuung und vieles mehr – viele Studen-
ten sind bereit, Ihnen, im Gegenzug für ein güns-

tiges Zimmer, unter die Arme zu greifen (lediglich 
Pflegeleistungen sind ausgenommen). 

Als Faustregel gilt „für einen qm Wohnfläche eine 
Stunde Hilfeleistung im Monat“ d. h. mietet ein 
Student ein Zimmer mit 20 qm, so muss er da-
für 20 Stunden im Monat Hilfe leisten, lediglich 
die Nebenkosten müssen von dem Studenten be-
glichen werden. Bei geringerem Hilfebedarf oder 
sehr großen Wohneinheiten können natürlich auch 
abweichende Regelungen getroffen werden.

Die Stadt Erlangen vermittelt die Studenten, stellt 
einen Wohnraumüberlassungsvertrag zur Verfü-
gung und betreut die Wohnpartnerschaften wäh-
rend Ihrer Laufzeit.

Wenn Sie Interesse haben beraten wir Sie gerne, 
kostenlos und unverbindlich!
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Stadt Erlangen
Amt für Soziales, Arbeit und Wohnen
Ansprechpartner: Frau Hesel, Tel. 09131/861586
und Frau Andretzky, Tel. 09131/861824

Landratsamt Erlangen-Höchstadt
Schulanfang

Am 16. September 2014 ist  es wieder soweit. Die 
Sommerferien sind vorbei und für die Kinder und 
Jugendlichen beginnt das Schuljahr 2014/2015.
Das bedeutet für viele Schülerinnen und Schüler 
neue Wege zu gehen. Die Benutzung von öffent-
lichen Verkehrsmitteln ist für viele eine große He-
rausforderung. Damit so ein komplexes System 
funktioniert, ist Rücksicht sehr wichtig.
Verhaltensregeln wie das Abstandhalten, wenn der 
Bus an die Haltestelle fährt, nicht Drängeln beim 
Ein- und Aussteigen und die Fahrkarte vorzei-
gen, sollten eine Selbstverständlichkeit sein. Das 
Merkblatt „Aufgepasst!“, in dem die wichtigsten 
Verhaltensregeln zusammen gefasst sind, finden 
Sie auf der Homepage des Landkreises Erlangen-
Höchstadt www.erlangen-hoechstadt.de.
Fahrplanauskünfte können Sie unter www.vgn.de 
im Internet abrufen.
Die Autofahrerinnen und Autofahrer bitte ich zum 
Schulanfang um große Vorsicht und Besonnen-
heit im Straßenverkehr. Oftmals herrscht durch die 

Ferienregelung für das Schuljahr 2014/2015
erster Ferientag letzter Ferientag Beginn des Unterrichts am

Sommerferien 30. Juli 2014 15. September 2014 Dienstag,16. September 2014
Herbstferien 27. Oktober 2014 31. Oktober 2014 Montag, 03. November 2014
Weihnachtsferien 24. Dezember 2014 05. Januar 2015 Mittwoch, 07. Januar 2015
Frühjahrsferien 16. Februar 2015 20. Februar 2015 Montag, 23. Februar 2015
Osterferien 30. März 2015 11. April 2015 Montag, 13. April 2015
Pfingstferien 26. Mai 2015 05. Juni 2015 Montag, 08. Juni 2015
Sommerferien 01. August 2015 14. September 2015 Dienstag, 15. September 2015
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Aufregungen der ersten Schultage, gerade bei den 
jüngeren Schülerinnen und Schülern, große Unsi-
cherheit.
Wenn alle bewusst zum guten Gelingen beitragen, 
wird der Schulweg für alle Beteiligen eine sichere 
Angelegenheit.
Mit den besten Wünschen für das neue Schuljahr 
2014/2015

Ihr 
Alexander Tritthart, Landrat

Einladung zum Begegnungstag 
Motto „Bewegung, Tanz“ am 16.09 
2014 von 14.00 bis 16.30 Uhr  
AWO Begegnungsstätte Zeidelweide 11, Bu-
ckenhof

Die Leitung der Fachstelle und ihre ehrenamtlichen 
Helferinnen lädt zum geselligen Nachmittag mit  
Kaffee und Kuchen unter dem Motto Bewegung 
ein. Bewegt  wird sich im Sitzen zu Sitztänzen und 
schöner Musik und anderen körperlichen Aktivie-
rungen, die das Wohlbefinden steigern.

Wir geben Ihnen Tipps, um kleine Bewegungsab-
läufe im Alltag zu integrieren. Sie erhalten Anre-
gungen und Impulse für körperliche Aktivierung,  
dadurch kann sich das Sturzrisiko mindern. Ge-
meinsames Training mit anderen Teilnehmern wirkt 
motivierend und beeinflusst die Stimmung positiv. 
Die Übungen sind für ältere Menschen mit und 
ohne Demenz geeignet.

Die Begegnungstage finden in Buckenhof, Esche-
nau und Heroldsberg regelmäßig statt. Anmeldung 
unter der Nummer 09131/715385.

Kontakt: 
Frau Petra Mönius-Gittelbauer, Michael-Vogel-Str. 
26, 91052 Erlangen, Tel. 09131/715385, E-Mail: 
petra.moenius-gittelbauer@awo-erlangen.de

Landratsamt Erlangen-Höchstadt
Vollzug der Bienenseuchen-Verordnung und 
des Tiergesundheitsgesetzes;
Bekämpfung der Amerikanischen Faulbrut der 
Bienen Sperrbezirk Herzogenaurach Spiegel-
gartenstraße 
Allgemeinverfügung vom 18.08.2014
Anlage: Karte des Sperrbezirkes

Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt erlässt fol-
gende

Allgemeinverfügung:

1. In Herzogenaurach Spiegelgartenstraße ist 
der Ausbruch der Amerikanischen Faulbrut am 
18.08.2014 amtlich festgestellt worden. Die 
Grenzen des Sperrbezirkes Herzogenaurach 
Spiegelgartenstraße sind der beigefügten Kar-
te zu entnehmen, die Bestandteil dieser Allge-
meinverfügung ist.

2. Für den Sperrbezirk gelten folgende Maßnah-
men:

a) Die Besitzer von Bienenvölkern im Sperrbezirk 
haben diese unter Angabe des Standortes der 
Bienenstände dem Landratsamt Erlangen-
Höchstadt, Veterinäramt, Schlossberg 10, 
91315 Höchstadt anzuzeigen.

b) Alle Bienenvölker und Bienenstände im Sperr-
bezirk sind unverzüglich auf amerikanische 
Faulbrut amtstierärztlich zu untersuchen; die-
se Untersuchung ist frühestens zwei, spä-
testens neun Monate nach der Tötung oder 
Behandlung der an der Seuche erkrankten 
Bienenvölker des verseuchten Bienenstandes 
zu wiederholen.

=> Eine Untersuchung ist jedoch entbehrlich, 
wenn sich bei der Untersuchung von Futter-
proben, die im Rahmen der ersten Untersu-
chung zusätzlich gezogen  worden sind, keine 
Anhaltspunkte für die Amerikanische Faulbrut 
ergeben.

c) Bewegliche Bienenstände dürfen von ihrem 
Standort nicht entfernt werden.

 
d) Bienenvölker, lebende oder tote Bienen, Wa-

ben, Wabenteile, Wabenabfälle, Wachs,  
Honig, Futtervorräte, Bienenwohnungen und 
benutzte Gerätschaften dürfen nicht aus den 
Bienenständen entfernt werden.

e) Bienenvölker oder Bienen dürfen nicht in den 
Sperrbezirk verbracht werden.

=> Dies findet jedoch keine Anwendung auf:
 1.  Wachs, Waben, Wabenteile und Wabenab-

fälle, wenn sie an wachsverarbeitende Be-
triebe, die über die erforderliche Einrichtung 
zur Entseuchung des Wachses verfügen, 
unter der Kennzeichnung „Seuchenwachs“ 
abgegeben werden, und 

 2.  Honig, der nicht zur Verfütterung an Bienen 
bestimmt ist.

 Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt kann 
Ausnahmen von den o. g. Maßnahmen der 
Buchstaben a) bis e) zulassen, wenn eine Seu-
chenverschleppung nicht zu befürchten ist.

 3. Diese Allgemeinverfügung gilt am Tage nach 
ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des 
Landkreises Erlangen-Höchstadt als öffentlich 
bekannt gegeben und besitzt ab diesem Zeit-
punkt ihre Gültigkeit.

Hinweise:
1.  Die Nummern 1. und 2. dieser Allgemeinver-

fügung sind gemäß § 37 Nr. 1, 2 und 3  des  
Tiergesundheitsgesetzes sofort vollziehbar.

2.  Ordnungswidrig im Sinne des § 32 Abs. 2 Nr. 
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4 a des Tiergesundheitsgesetzes handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig 

     a) ein Bienenvolk oder Bienen aus dem Sperr-
bezirk entfernt (§ 26 Nr. 8 Bienenseuchen-
Verordnung).

     b) ein Bienenvolk oder Bienen in den Sperr-
bezirk verbringt (§ 26 Nr. 11 Bienenseuchen-
Verordnung).

     c) einen beweglichen Bienenstand aus dem 
Sperrbezirk entfernt (§ 26 Nr. 16 Bienenseu-
chen-Verordnung) 

     d) eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig erstattet   (§   
26  Nr. 1 Bienenseuchen-Verordnung) 

3.  Imker sind nach § 1 a Bienenseuchen-Ver-
ordnung zur Anzeige Ihres Bienenstandortes  
beim Veterinäramt verpflichtet.

4.  Gem. Art. 41 Abs. 4 Satz 1 des Bayer. Verwal-
tungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) ist nur 
der verfügende Teil der Allgemeinverfügung 
öffentlich bekannt zu machen. Die Allge-
meinverfügung kann mit ihrer Begründung 
während der üblichen   Geschäftszeiten im 
Landratsamt Erlangen-Höchstadt, Dienst-
stelle Höchstadt, Schlossberg 10, 91315 
Höchstadt, Zimmer Nr. 4 eingesehen werden. 

Höchstadt, den 18.08.2014
Landratsamt Erlangen-Höchstadt
gez.Nagler, Veterinärrätin

Bestandteil der Allgemeinverfügung vom 
18.08.2014

Bekämpfung der Amerikanischen Faulbrut der 
Bienen

Landkreis Erlangen-Höchstadt
Sperrbezirk Herzogenaurach Spiegelgarten-

straße

Sperrgebietsgrenze

INFOS – RUFNUMMERN - NOTDIENSTE

Gemeinde Möhrendorf
INFO-TAFEL

www.moehrendorf.de
E-Mail: internet1@moehrendorf.de

Anschrift: Hauptstraße 16, 91096 Möhrendorf
Öffnungszeiten: Montag - Freitag von   8 - 12 Uhr
 Dienstag u. Donnerstag von 14 - 17 Uhr

Telefon 09131/7551-0 Durch-
wahl

1. Bürgermeister Fischer (1. Stock Zimmer Nr. 11)
E-Mail: buergermeister@moehrendorf.de

Telefon: privat 09131/44554, mobil 0172 8445545
-11

Herr Buchner (1. Stock Zimmer Nr. 13)
Geschäftsleitung, Hauptamt, Organisation, Leitung Wahlen, 
EDV, Rechtsamt, Anträge BayKiBiG, Schulen, Kindergärten

E-Mail: hauptamt1@moehrendorf.de
-19

Frau Bauer (1. Stock Zimmer Nr. 12)
Vorzimmer Bürgermeister, Amtsblatt, zentrale Telefonvermittlung,

Sitzungsdienst, Bürgermeistersekretariat, Postein-/-ausgang
E-Mail: internet1@moehrendorf.de 

amtsblatt@moehrendorf.de

-21

Herr Gierschner (1. Stock Zimmer Nr. 16)
Technischer Leiter, Bauhofleitung mit Wasserversorgung, 

Entwässerung, Gemeindliche Gebäude und Anlagen, Straßen, 
Straßenbeleuchtung, Wege, Plätze, Grünanlagen, Kinderspielplätze

E-Mail: technischerleiter@moehrendorf.de
mobil: 0151/55569599

-12

Frau Bohnert (1. Stock Zimmer Nr. 18)
Bauanträge, Bebauungsplanverfahren, Herstellungs- und 

Erschließungsbeiträge, Hausnummernzuteilung, Katasterauszug 
Bauvorlage

E-Mail: bauamt1@moehrendorf.de

-14

Herr Hoyer (1. Stock Zimmer Nr. 17) 
Straßen- und Wegerecht, verkehrsrechtliche Anordnungen,

öffentliche Sicherheit und Ordnung
E-Mail: ordnungsamt1@moehrendorf.de

-22
Herr Kneuer (Erdgeschoss Zimmer Nr. 01)

Melderecht, Pässe/Ausweise, Belegung Scheune, 
Gewerberecht, Mülltonnen, Fundamt

E-Mail: ewo1@moehrendorf.de
-10

Bürgerberatung (Erdgeschoss Zimmer Nr. 02)
(bis auf Weiteres unbesetzt) -13

Frau Tischer (Rathaus 1. Stock, Zimmer Nr. 14)
Kasse, gemeindlicher Zahlungsverkehr, Rentenanträge, 

Fischereischeine
E-Mail: kasse1@moehrendorf.de

-15
Herr Simmerlein (2. Stock Zimmer Nr. 26)

Finanzwesen, Vermögensverwaltung, Liegenschaften, 
Kauf- und Pachtverträge, Versicherungen

E-Mail: finanzen1@moehrendorf.de
-18

Frau Will (2. Stock Zimmer Nr. 25)
Wasser-, Kanalgebühren, Steuern und Abgaben

E-Mail: verbrauch1@moehrendorf.de
-16

Herr Zametzer (1. Stock Zimmer Nr. 15)
Standesamt, Personalamt, Friedhofsverwaltung

E-Mail: standesamt1@moehrendorf.de
-17

Herr Reinmüller (2. Stock Zimmer Nr. 27)
Objektbetreuung

E-Mail: objektbetreuung@moehrendorf.de
-23

Telefax:     09131/7551-30 (Standort EWO/Bürgerbüro) 
09131/7551-20 (Standort 1. OG/Bgm./Hauptamt)

Sprechstunden des 1. Bürgermeisters: Nach Vereinbarung

24 Std. Rufbereitschaft Gemeindlicher Bauhof
mobil:   0176  56220950

Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 
Technische Hilfeleistungen, insbesondere bei Notlagen  

in Zusammenhang mit Versorgungseinrichtungen der Gemeinde

Veröffentlichungen für das gemeindliche Mitteilungsblatt  
bitte an Frau Bauer: 

E-Mail: amtsblatt@moehrendorf.de
www.moehrendorf.de  

 Aktuelles, Newsletter       Bekanntmachungen       Veranstaltungen  
 Bürgerservice mit Formularen, Vordrucken, Infos und dem Ortsrecht  

 Infos über Baugebiete       Branchenverzeichnis       Gästebuch  
 Privater Kleinanzeigenmarkt (Eintrag kostenlos)
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Nächste Gemeinderatssitzung
Ratssaal im Rathaus

Dienstag, den 23. September 2014, 19.30 Uhr

Redaktionsschluss
für die Oktober-Ausgabe

Donnerstag, 18. September 2014

Ärztlicher Notdienst
Bereitschaftsdienst 
Rufen Sie uns an – wir nennen Ihnen einen dienst-
habenden Arzt in Ihrer Nähe:

Telefon: 116 117 (kostenfreie bundesweite Be-
reitschaftsdienstnummer)

Hinweis: Bitte beachten Sie: Alle Gespräche wer-
den zu Ihrer eigenen Sicherheit aufgezeichnet.

Bayernweite Bereitschaftsdienstzeiten:
• Mo, Di und Do 18.00 Uhr – 8.00 Uhr am Folge-

tag (Sollten Sie Ihren Hausarzt nicht erreichen, 
rufen Sie bitte die 116 117 an.)

• Mi 13.00 Uhr – Do 8.00 Uhr
• Fr 13.00 Uhr – Mo 8.00 Uhr
• Vom Vorabend eines Feiertages 18.00 Uhr bis 

zum nachfolgenden Werktag 8.00 Uhr
• Für den Faschingsdienstag sowie den 24. und 

31. Dezember gilt die Feiertagsregelung

Zahnärztlicher Notdienst 
September 2014

06./07.09.2014 Dr. Susanne Münch
Hindenburgstr. 26
91054 Erlangen
Tel. 09131/26949

06./07.09.2014 Dr. Margit Paulus
Birkenweg 21
91325 Adelsdorf
Tel. 09195/7574

13./14.09.2014 Dr. Melanie Majer
Fürther Str. 37
91058 Erlangen
Tel. 09131/67060

13./14.09.2014 Dr. Thomas Kai Wolf
Königstr. 7
91086 Aurachtal/ 
OT Münchaurach
Tel. 09132/8360743

20./21.09.2014 Bettina Wagner
Stintzingstr. 8
91052 Erlangen
Tel. 09131/34853

20./21.09.2014 Norbert Minge
Ohmstr. 6
91074 Herzogenaurach
Tel. 09132/773535

27./28.09.2014 Dr. Peggy Frank
Holzschuherring 31
91058 Erlangen
09131/601516

27./28.09.2014 Dr. Wolfgang Hartmann
Goethestr. 6
91074 Herzogenaurach
09132/1001

Der aktuelle Notdienst kann auch im Internet 
nachgelesen werden unter www.notdienst-zahn.de

Apothekennotdienst
Notdienst der Birken-Apotheke Möhrendorf  
(Tel. 09131/41844)
Am 8., 19./20./21. und 24. September 2014
Infos unter www.birken-apotheke-moehrendorf.de
Alle Notdiensttermine sind auch unter www.apo-
net.de abrufbar.
Kostenlose Rufnummer des Arzt- und Apotheken-
rufdienstes
Die Rufnummer des Arzt- und Apotheken-Not-
dienstes 11 8 99* kann rund um die Uhr kosten-
los angewählt werden. Fragen Sie bitte nach dem 
Arzt- und Apotheken-Notdienst.
(*Anrufe aus dem deutschen Festnetz bei der 11 8 99 bzgl. des Apo-
theken-Notdienstes sind kostenlos. Standard-Auskunftsleistungen 
der 11 8 99: 1,29 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Preise für Anrufe aus 
Mobilfunknetzen können in beiden Fällen abweichen.)

Notdienst der Tierärzte 
September 2014
06./07.09.2014 Dr. Z. Lebhaft

Dorfstr. 29
91056 Erlangen-Büchenbach
09131/992255

13./14.09.2014 Dr. P. Leitensdorfer
Eichendorffstr. 5
91054 Erlangen
0160-90129008

20./21.09.2014 Dr. Matthias Wingfeld
Erlanger Str. 5
91341 Röttenbach
09195/9217619

27./28.09.2014 Dr. R. Schramm / Dr. W. Eisele
Kastanienweg 9
91058 Erlangen-Bruck
09131/65041

Abfuhrtermine 
September 2014

Abfuhr Rest- und Biomüll (60 l – 240 l)
Rest- und Biomüll werden wie bisher alle 14 Tage 
abgeholt.

Möhrendorf:
ganz Möhrendorf, 
einschließlich Müh-
lentheaterstraße

Donnerstag, 11.09.2014
Donnerstag, 25.09.2014

Kleinseebach:
sämtliche Stra-
ßen des Ortsteiles 
sowie Neue Straße 
komplett, An der 
Marter und Dech-
sendorfer Straße

Freitag, 12.09.2014
Freitag, 26.09.2014
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Abfuhr Restmüll (1,1 m³)

Möhrendorf und Kleinseebach
Dienstag, 02.09.2014
Dienstag, 16.09.2014
Dienstag, 30.09.2014

Abfuhr Wertstoff-Sammeltonne  
Papier (120 l - 240 l) und Gelber Sack

in Möhrendorf und allen Ortsteilen
Freitag, 19.09.2014

Abfuhr Papiercontainer (1,1 m³)

in Möhrendorf und allen Ortsteilen
Donnerstag, 18.09.2014

Bereitstellung der Behälter
Bitte stellen Sie die Behälter bis spätestens 
6.00 Uhr bereit! Für die Abfuhr der Tonnen ist 
Firma Hofmann aus Erlangen zuständig, Tel. 
09131/79 61 70.

Nicht abgeholte Tonnen bitte bei der Firma Hof-
mann unter Tel. Nr. 09131/ 79 61 70 reklamieren.

Gartenabfallsammlung

Freitag, 12.09.2014, 
14 – 15 Uhr

Freifläche Erlanger Straße / 
Ruhsteinstraße

Freitag, 19.09.2014, 
16 - 18 Uhr

Feuerwehrgerätehaus 
Kleinseebach, Kleinseeba-
cher Str. 47 A

Gartenabfall- und Grüngutsamm-
lungen im Landkreis Erlangen-
Höchstadt
Bürgerinnen und Bürger können bei diesen Samm-
lungen wieder ihre Gartenabfälle, wie beispiels-
weise Baum-, Hecken-, Strauch-, Grasschnitt und 
Laub etc., die im eigenen Garten nur schwer kom-
postiert werden können, anliefern. 

Die mobilen Grüngutsammlungen ergänzen die 
stationären Sammelstellen auf den Wertstoffhö-
fen Baiersdorf, Eckental, Herzogenaurach und 
Uttenreuth sowie der Kompostierungsanlage in 
Medbach/Höchstadt gut. Für Anlieferungen bei 
den mobilen Gartenabfallsammlungen wird keine 
eigene Gebühr erhoben. Die entstehenden Kos-
ten für Sammlung, Transport und Verarbeitung zu 
Kompost werden aus dem Gebührenhaushalt der 
kommunalen Abfallentsorgung bestritten.

Die aktuellen Abholtermine finden Sie auch unter 
www.erlangen-hoechstadt.de sowie im Abfall-
kalender 2014.

Bitte beachten Sie bei den Grüngutanlieferun-
gen das Folgende:
• Die Anlieferungen dürfen nur während der 

vorgegebenen Sammelzeiten erfolgen. Vor 
Beginn bzw. nach Ende der jeweiligen Sam-
melaktion dürfen an den Sammelstellen keine 
Grünabfälle abgelagert werden.

• Die Annahme von Grüngut ist auf eine Men-
ge von drei Kubikmeter pro Anlieferung 
begrenzt. Von den Sammlungen sind Garten- 
und Grünabfälle ausgenommen, die aufgrund 
von Größe und Gewicht nicht in das Sammel-
fahrzeug verladen werden können.

• Bei Andrang an den Sammelplätzen - insbe-
sondere zu Beginn der halbjährlichen Sam-
melaktionen bzw. durch notwendig werdende 
Entleerungsfahrten des Sammelfahrzeuges 
zur Kompostierungsanlage - kann es unter 
Umständen zu Wartezeiten kommen. In diesen 
Fällen bitten wir die Bürger um Geduld und 
Rücksichtnahme, um den ordnungsgemäßen 
Ablauf der Sammlung sicherzustellen und 
um Unfallgefahren zu bannen. Alle während 
der festgelegten Sammelzeiten angelieferten 
Grünabfälle werden natürlich mitgenommen. 

• Bei den Sammlungen werden ausschließlich 
pflanzliche Abfälle angenommen, Biomüll 
bzw. Altholz darf nicht angeliefert werden. Die-
se Abfälle gehören in die braune Biomülltonne 
bzw. in die Sperrmüllabholung oder auf den 
Recyclinghof.

Um die Übergabe des Grüngutes an den Sam-
melstellen zu erleichtern, sollten die Gartenabfälle 
möglichst locker verpackt bzw. gebündelt angelie-
fert werden.

Problemabfallsammlung

Dienstag, 
23.09.2014, 
17 – 18 Uhr

Bauhof Möhrendorf – Klein-
seebach 

Problemmüllsammlungen im Land-
kreis Erlangen-Höchstadt 
- 2. Halbjahr 2014 -
In den meisten Haushalten fallen immer noch 
schadstoffhaltige Abfälle an, die nicht über die 
Rest- bzw. Sperrmüllabfuhr, das Abwasser oder 
durch Verbrennen beseitigt werden dürfen. Bit-
te bringen Sie daher Ihren Problemabfall zu den 
Sammelstellen. Sie helfen dadurch mit, eine Ge-
fährdung der Umwelt zu vermeiden. Die Anliefe-
rungen aus Privathaushalten und Kleingewerbe 
sind kostenfrei (Ausnahme Altreifen). 
Bitte überlegen Sie bereits beim Ankauf, ob Sie 
schadstoffhaltige Erzeugnisse nicht durch umwelt-
freundlichere Produkte ersetzen können. Beden-
ken Sie auch, dass giftige Abfallstoffe oft erst gar 
nicht entstehen müssen, wenn Sie nur die Menge 
kaufen, die unbedingt benötigt wird.
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In den nächsten Tagen beginnen wieder die Früh-
jahrssammlungen von Problemmüll im Landkreis. 
Die Sammeltermine können Sie auch auf den In-
ternetseiten des Landkreises unter www.erlangen-
hoechstadt.de bzw. im Abfallkalender 2014 nachle-
sen.

Auch auf den Wertstoffhöfen Eckental, Herzogen-
aurach, Medbach/Höchstadt und der Umladesta-
tion im Erlanger Hafen können schadstoffhaltige 
Abfälle in haushaltsüblichen Kleinmengen gegen 
ein geringes Entgelt abgegeben werden.

Bitte beachten Sie bei der Problemmüllanlieferung 
folgende Hinweise:

• Vor Beginn und nach Abschluss einer Samm-
lung dürfen keine Problemabfallstoffe an der 
Sammelstelle angeliefert bzw. abgestellt wer-
den, um das Unfallrisiko zu minimieren.

• Die angelieferten Problemabfälle dürfen haus-
haltsübliche Kleinmen gen (Kofferraumladung) 
nicht überschreiten. Sie sollten an den Sam-
melplätzen nur vorsortiert übergeben werden.

• Flüssige Problemabfälle müssen in geschlos-
senen Behältnissen angeliefert werden. Sie 
können nicht umgefüllt werden (Ausnahme: 
Kleinmengen Altöl). Schadstoffhaltige Flüssig-
keiten dürfen keinesfalls zusammengeschüt-
tet werden, um chemische Reaktionen zu ver-
meiden (Ausnahme: Dispersionsfarben).

• Altöl wird bei den Sammlungen nur noch in 
Ausnahmefällen bis maximal 10 Litern an-
genommen. Alle Öl Verkaufsstellen sind ver-
pflichtet, gebrauchtes Motor- und Getriebeöl 
kostenlos vom Käufer zurückzunehmen. 

• Die Annahme von unzerschnittenen Autoreifen 
ohne Felgen – bis zu einem Durchmesser von 
1,20 m – erfolgt gegen eine Gebühr von 2,50 
Euro pro Reifen. Alte Pkw- bzw. Lkw-Reifen 
sollten möglichst über Reifendienste bzw. Kfz-
Werkstätten dem Recycling zugeleitet werden.

• Auto- bzw. Starterbatterien werden nur in ge-
ringer Stückzahl bei den Sammlungen ange-
nommen. Ausgediente Autobatterien können 
auch über den Batteriehandel bzw. Kfz-Werk-
stätten der Verwertung zugeführt werden.

• Die Anlieferung von Laborchemikalien ist auf 
haushaltsübliche Kleinmengen begrenzt.

Diese Problemabfälle werden bei den Sammelakti-
onen angenommen:

A

Abbeizmittel, Abflussreiniger, Aceton, 
Akkus, Altmedikamente, Altreifen ohne 
Felge (bis zu 1,2 m Durchmesser), Altöl: 
Motor- und Getriebeöl (max. 10 l), Auto-
batterien, Autopflegemittelreste 

B Backofenreiniger, Badreiniger, Batterien, 
Beizmittel, Bremsflüssigkeit,

C Chemikalien, Chromputzmittel

D Desinfektionsmittelreste, Dichtungsmas-
sen, Düngemittelreste

E Energiesparlampen, Entfärber, Enteiser-
spray, Entroster, Entwicklerbäder

F
Farben, FCKW-haltige Spraydosen, 
Feuerlöscher mit Restinhalten, Fixier-
salzlösungen, Frost- und Rostschutz-
mittel, Fotochemikalien

G Glycerin, Grillreiniger

H
Halogenlampen, Haushaltsbatterien, 
Herdputzmittel, Herbizide, Heizölreste, 
Hg-Schalter, Holzschutzmittel 

I Imprägniermittel, Insektenvernichtungs-
mittel   

J Jodverbindungen

K
Kalkreiniger, Klebstoffreste, Kleinkon-
densatoren (PCB-haltig), Knopfzellen, 
Kosmetika 

L
Laborchemikalien z.B. aus Experimen-
tierkästen, Lacke, Lasuren, Laugen und 
Salze, Lederpflegemittel, Leuchtstoff-
röhren, Lösungsmittelreste

M Metallputzmittel, Möbelpolitur

N Nagellack, Nagellackentferner, Natron-
lauge, Nitroverdünnung

O Ölbindemittel, Ölfilter, -dosen, ölige 
Putzlappen, öl- und fetthaltige Abfälle, 

P Pflanzenschutzmittel, PU-Montage-
schaumdosen

Q Quecksilber
R Reinigungsmittelreste

S Säuren, Schädlingsbekämpfungsmittel, 
Spritzmittel, schwermetallhaltige Abfälle 

T Thermometer, Trockenbatterien

U Unkrautvernichtungsmittel, Unterboden-
schutz

V Verdünner
W Waschbenzin, WC-Reiniger

Folgende Stoffe sind von den Sammelaktionen 
ausgenommen:

• Radioaktive, infektiöse, explosive Abfallstoffe 
• Elektrogeräte bzw. E-Schrott 

Nachbestellung von „Gelben Säcken“ im 
Landkreis Erlangen-Höchstadt

Das vom Dualen System Deutschland (DSD) be-
auftragte Entsorgungsunternehmen Hofmann 
GmbH aus Büchenbach bei Roth hat zur Erleich-
terung der Nachbestellung ein Bestellsystem für 
die „Gelben Säcke“.
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Am Ende der jeweiligen Rolle – vor dem letzten 
Sack befindet sich ein roter Beipackzettel mit der 
Aufschrift: Bitte „Gelbe Säcke“ an die folgende 
Adresse liefern. Dieser Nachbestellzettel muss 
sorgfältig ausgefüllt werden und dann an einen 
zur Abholung bereitgestellten, befüllten „Gelben 
Sack“ befestigt werden. Der entsprechende Haus-
halt erhält dann automatisch vom Entsorgungsun-
ternehmen eine neue Rolle „Gelbe Säcke“. Zu-
sätzlich können „Gelbe Säcke“ gebührenfrei unter 
folgender Telefonnummer nachbestellt werden: 
0800 – 1004337.

Wir bitten Sie, von dieser Möglichkeit der Nach-
bestellung regen Gebrauch zu machen. Sie ent-
lasten hiermit Ihre Gemeindeverwaltung bzw. Be-
treuungspersonal auf dem Wertstoffhof.

Haben Sie Fragen?
Bei Fragen zu Müllgebührenbescheiden des Land-
ratsamtes Erlangen-Höchstadt wählen Sie bitte die 
Rufnummer 09193/2 05 93. Bei Fragen zur Entsor-
gung von schadstoffhaltigen Haushalts- und Kühl-
geräten wählen Sie bitte die Rufnummer 09193/2 05 
91 bzw. 09193/2 05 92.

Alle Abfuhrtermine auch im Internet
Alle Abfuhrtermine können auch unter www.erlangen-
hoechstadt.de/abfuhrtermine eingesehen werden. Sie ha-
ben die Möglichkeit, sich Ihre „persönlichen Abfuhrter-
mine“ anzeigen zu lassen. Dazu klicken Sie bitte auf 
das Symbol „Abfalltonne“. Nach Auswahl Ihres Wohn-
ortes, Ihres Ortsteils bzw. Ihrer Straße werden Ihnen 
sämtliche Abfuhr- und Sammeltermine angezeigt!

Öffnungszeiten der  
Recyclinghöfe
 

Recyclinghof Dienstag, Mittwoch 
und Freitag

Samstag

Baiersdorf
An der Erlanger Str. 2

13.00 - 17.30 Uhr 09.00 - 12.30 Uhr

Uttenreuth
Gräfenberger Str. 59

14.00 - 18.00 Uhr 09.00 - 13.00 Uhr

Montag bis Freitag Samstag
Erlangen an der 
Umladestation
Am Hafen 5 a

07.00 - 12.00 Uhr
13.00 - 17.00 Uhr

08.00 - 14.00 Uhr

des Gemeinderates Möhrendorf am 
24. Juni 2014
Tagesordnung  -  Öffentlicher Teil:

1. Bauvorlagen (nur jene, die einer Ver-
öffentlichung zugestimmt haben)

1.1 Nutzungsänderung eines Foyer in 
einen Gastraum und Genehmigung 
zum Betrieb eines Wirtschaftshofes 
und einer Flussterrasse auf Fl.Nr. 597 
(Mühlentheaterstr. 2), Gem. Kleinsee-
bach

1.2 Keine Zustimmung zur Veröffentli-
chung

2. Aufstellung eines Wohncontainers 
zur Unterbringung von Obdachlosen; 
Prüfung von Alternativstandorten

3. Vertragsänderung mit dem Entwässe-
rungsbetrieb der Stadt Erlangen (EBE)

4. Änderung der Friedhofssatzung der 
Gemeinde Möhrendorf

5. Singschule Möhrendorf: Kalkulation 
für das Schuljahr 2014/2015

6. Anschaffung einer Einrichtung für 
die dritte Hortgruppe im Kinderhaus 
Möhrendorf

7.  Erlass einer Notunterkunftssatzung 
und einer Gebührensatzung zur Not-
unterkunftssatzung

Öffentlicher Teil:

TOP 1 Bauvorlagen:
TOP 1.1  Nutzungsänderung eines Foyer in 

einen Gastraum und Genehmigung 
zum Betrieb eines Wirtschaftshofes 
und einer Flussterrasse auf Fl.Nr. 
597 (Mühlentheaterstr. 2), Gem. 
Kleinseebach

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt auf Empfehlung 
des Bauausschusses, der Nutzungsänderung 
zuzustimmen.

Abstimmungsergebnis: 14 : 0 angenommen

TOP 1.2  Keine Zustimmung zur Veröffentli-
chung

TOP 2  Aufstellung eines Wohncontainers 
zur Unterbringung von Obdachlosen; 
Prüfung von Alternativstandorten

Anzeigenschluss für  
die Oktober-Ausgabe:  

Sonntag, 14. September 2014 

Redaktionsschluss für  
die Oktober-Ausgabe:  

Donnerstag, 18. September 2014
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Sachverhalt:
Der 1. Bürgermeister Thomas Fischer informiert 
über die vorgeschlagenen Alternativ-Standorte 
Nähe Bauhof und Wasserwerk in Kleinseebach im 
Hinblick auf die Realisierbarkeit. Zum einen kommt 
der Standort Bauhof aufgrund der dort vorherr-
schenden Geräusch- und Geruchsbelästigungen 
nicht in Frage. Bei der gemeindlichen Fläche beim 
Wasserwerk in Kleinseebach ist die Situation ähn-
lich. Derzeit sind keine weiteren Alternativ-Stand-
orte bekannt. Bürgermeister Fischer verweist auch 
auf ein anberaumtes Gespräch mit der Baugenos-
senschaft, in welchem er die Unterbringung der 
Obdachlosen versuchen wird. Er teilt auch mit, 
dass bisher keinerlei Beschwerden vorliegen, die 
gegen den Standort beim ASV sprechen würden. 

Hierzu wird kein Beschluss gefasst.

TOP 3  Vertragsänderung mit dem Entwässe-
rungsbetrieb der Stadt Erlangen (EBE)

Sachverhalt:
Der 1. Bürgermeister Fischer informiert den Ge-
meinderat nochmals über das klärende Gespräch 
mit dem Entwässerungsbetrieb zu den Fragen hin-
sichtlich der Aufteilung der Personalkosten vor 2011 
und dem bisherigen Verlauf zu diesem Thema. Der 
Vertragsentwurf vom 08.04.2013 „Änderung der 
Zweckvereinbarung vom 31.07./03.08.1992 zur 
Übernahme von Abwasser in die öffentliche Ab-
wasseranlage der Stadt Erlangen; Anpassung der 
Benutzungsentgeltregelung“ und das Schreiben 
der EBE vom 25.07.2013, in welchem die Ände-
rungsvereinbarung rückwirkend zum 01.01.2011 
in Kraft treten soll, ist den Gemeinderäten über 
das Ratsinformationssystem zugänglich gemacht 
worden. 

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt auf Empfehlung 
des Hauptausschusses, den 1. Bürgermeister 
Thomas Fischer zu bevollmächtigen, den Ver-
trag mit den Änderungen mit dem Entwässe-
rungsbetrieb der Stadt Erlangen (EBE) abzu-
schließen. Die Änderungsvereinbarung tritt 
rückwirkend zum 01.01.2011 in Kraft.

Abstimmungsergebnis: 15 : 0 angenommen

TOP 4  Änderung der Friedhofssatzung der 
Gemeinde Möhrendorf

Sachverhalt:
Die gemeindliche Friedhofssatzung lässt aufgrund 
des bisherigen Satzungsrechts einen vorzeitigen 
Erwerb von Grabnutzungsrechten (vorherige Re-
servierung eines Grabes) nicht zu. Auf mehrfachen 
Wunsch soll dies zukünftig ermöglicht werden.

Anmerkung Friedhofsamt:
Wie von Herrn Buchner bereits kurz im Sachverhalt 
mitgeteilt wurde, sollen zukünftig Gräber reserviert 
werden können. Aufgrund der Änderung und Wün-

sche der gewählten Bestattungsformen haben 
sich die Bestattungsstrukturen weitreichend geän-
dert. Eine Grabpflege ist oft nicht mehr erwünscht. 
Die Bestattungsvorsorge und somit der Erwerb 
von Gräbern im Voraus ist auf dem Vormarsch. So-
mit muss in der aktuellen Friedhofsatzung die §§ 
6 Abs. 3, 7 Abs. 3, 8 Abs. 5, 9 Abs. 3 und 10 Abs. 
4 jeweils der Passus „Ein Erwerb ist grundsätzlich 
nur anlässlich eines Todesfalls möglich“ komplett 
gestrichen werden.
 
Stellungnahme Friedhofsamt:
Zur Änderung der Friedhofssatzung über die Ver-
gabe von Gräbern wurde bei unseren Nachbar-
kommunen recherchiert, wie dies dort gehandhabt 
wird. In Baiersdorf, Bubenreuth und Röttenbach 
werden Gräber nur bei Bedarf, wie bisher bei uns, 
nur bei einem Sterbefall vergeben. Die Stadt Er-
langen vergibt auf Friedhöfen, auf denen genü-
gend Gräber zur Verfügung stehen, die Grabrechte 
vorweg. Dabei werden aber auch noch nach Art 
der Gräber Unterschiede gemacht und z. B. keine 
Urnengräber vergeben, wenn hier ein Mangel auf 
einem Friedhof vorherrscht. Die Gräber sind wie 
bei einem Sterbefall für 15 Jahre zu erwerben und 
zu bezahlen. Reservierungen werden nicht vorge-
nommen. 
Diese Art der Vorwegvergabe sollte auch bei der 
Gemeinde Möhrendorf praktiziert werden und kei-
ne echten Reservierungen zugelassen werden. 
Das Grabrecht ist also wie bei einem Sterbefall zu 
erwerben und die entsprechende Gebühr lt. Fried-
hofsgebührensatzung zu entrichten. Anschließend 
erhält der Grabrechtsinhaber die entsprechende 
Graburkunde. Tritt dann irgendwann ein Sterbefall 
ein, ist die bereits abgelaufene Zeit des Grabrechts 
an die Ruhefrist anzupassen (siehe Beispiel).  

Nach unserer Satzung dient der Friedhof  der 
würdigen Bestattung der verstorbenen Gemein-
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deeinwohner. Die Bestattung anderer Personen 
bedarf der Erlaubnis durch die Gemeinde, auf die 
kein Rechtsanspruch besteht. In der Praxis wird 
Möhrendorfer Bürgern auch ein Grab für die Be-
erdigung Ihrer nicht gemeldeten Angehörigen ver-
geben (z. B. im Altersheim lebende Eltern). Diese 
Regelung findet in den o. g. Kommunen auch An-
wendung. 
Die Pflege eines vorweg vergebenen Grabplatzes 
(leerer Grabplatz) sollte, solange kein Grabmal ge-
gründet worden ist, von der Gemeinde übernom-
men bzw. mitgemäht werden. Sobald eine Um-
randung gesetzt bzw. nach einem Sterbefall ein 
Kranzhügel entsteht, geht die Grabpflege auf den 
Grabrechtsbesitzer über. Der Nutzungsberechtigte 
ist zur ordnungsgemäßen Pflege und Instandhal-
tung des Grabplatzes und der Räume zwischen 
den Gräbern verpflichtet. Bei der Vorwegvergabe 
eines Grabplatzes an einen alleinstehenden Bür-
ger oder Bürgerin ist ein Grabpflegevertrag vorzu-
legen.

Beschlussempfehlung der Friedhofsverwaltung:
In den §§ 6 Abs. 3, 7 Abs. 3, 8 Abs. 5, 9 Abs. 3 
und 10 Abs. 4 der Satzung über die gemeindlichen 
Bestattungseinrichtungen ist jeweils der Passus 
„Ein Erwerb ist grundsätzlich nur anlässlich eines 
Todesfalls möglich“ komplett zu streichen.

Folgender neuer Paragraph wird in die Satzung 
über die gemeindlichen Bestattungseinrichtungen 
aufgenommen:

§ 5a - Vergabe von Grabplätzen ohne Anlass
Ein Grabplatz kann auf Antrag ohne Anlass verge-
ben werden.  Es entstehen in diesem Falle mit der 
Beantragung Grabgebühren gem. § 3 Gebühren-

satzung für das Friedhofs- und Bestattungswesen 
der Gemeinde Möhrendorf. Bei der Vorwegver-
gabe eines Grabplatzes an einen alleinstehenden 
Bürger oder Bürgerin ist ein entsprechender Grab-
pflegevertrag vorzulegen.

Beschluss:
Dem Gemeinderat beschließt auf Empfehlung 
des Hauptausschusses, der Änderung der 
Friedhofssatzung bezüglich des vorzeitigen 
Erwerbs von Grabnutzungsrechten zuzustim-
men. In der aktuellen Friedhofsatzung, die §§ 6 
Abs. 3, 7 Abs. 3, 8 Abs. 5, 9 Abs. 3 und 10 Abs. 4 
mit dem Passus „Ein Erwerb ist grundsätzlich 
nur anlässlich eines Todesfalls möglich“ wird 
komplett gestrichen. Die Satzungsänderung 
tritt nach Bekanntmachung in Kraft.

Abstimmungsergebnis: 15 : 0 angenommen

TOP 5  Singschule Möhrendorf: Kalkulation 
für das Schuljahr 2014/2015

Sachverhalt:
Gemäß Beschluss des Gemeinderates Möhren-
dorf vom 19.06.2012 wird der zu zahlende Zu-
schussbetrag auf 13.000,00 € pro Schuljahr fest-
geschrieben. Die Kalkulation für das kommende 
Schuljahr erfolgt unmittelbar nach Vorlage der 
Personalkostenberechnung durch die Stadt Erlan-
gen. Die Personalkostenberechnung für das kom-
mende Schuljahr 2014/2015 wurde am 23.05.2014 
erstellt. Ein bei der Kalkulation zu erwartendes De-
fizit über den Betrag von 13.000,00 € hinaus wird 
durch die Anpassung der Elternbeiträge finanziert. 
Die erforderliche Anpassung der Elternbeiträge er-

Singschule Möhrendorf Schuljahr 2014/2015
Personalkosten      
 9/14 bis 12/14 1/15  bis 8/15 Gesamt anteilig Möhrendorf  Neue Gebühr
Lehrkraft 1 24.102,87 € 39.703,85 € 65.720,92€ 28.805,53 €  
Lehrkraft 2 10.583,25 € 17.824,25 € 28.407,50€ 3.590,63 €  
Lehrkraft 3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  
Verwaltung vor Ort 1.100,00 €  
Summe 33.496,16 €  
  
  
Elternbeiträge 20.150,00 €  
      
Defizit    13.346,16 €  
angenommener Zuschuss 
Gemeinde

   13.000,00 €  

verbleibender Fehlbetrag    346,16 €  
Erhöhung der Elternbeiträge 
in Prozent

   1,72  

  bisher  Neu Gastkind  20%
Großgruppe  225,00 € 229,00 € 275,00 €
Mittlere Gruppe  260,00 € 265,00 € 318,00 €
Chor ( ohne Belegung anderer 
Kurs )

 23,00 € 23,00 € 28,00 €

Ermäßigung  36,00 € 37,00 €
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Entgeltordnung der Städtischen Sing- und Musikschule Erlagen (gültig ab 01.10.2014)
Art des Unterrichts Wohnsitz in Erlangen  Wohnsitz außerhalb Erlangens  

monatlich * jährlich monatlich * jährlich

Grundfächer

Musikkäfer **) halbjährlich  99,00 € **)  118,80 € **)

Musikmäuse 16,50 € 198,00 € 19,80 € 237,60 €

Musikalische Früherziehung 50 Minuten 18,00 € 216,00 € 21,60 € 259,20 €

Musikalische Grundausbildung   9,50 € 114,00 € 11,40 € 136,80 €

Instrumentenkarussell 32,00 € 384,00 € 38,40 € 460,80 €

Singklassen entgeltfrei entgeltfrei entgeltfrei entgeltfrei

Kernfächer, Ergänzungsfächer

Ensemble, Orchester, Big Band,     

Spielkreis, Combo     

mit Instrumentalunterricht entgeltfrei entgeltfrei entgeltfrei entgeltfrei

ohne Instrumentalunterricht 9,50 € 114,00 € 11,40 € 136,80 €

Improvisation 16,50 € 198,00 € 19,80 € 237,60 €

Instrumentale Lernfächer

Einzelunterricht 30 Minuten 44,00 € 528,00 € 52,80 € 633,60 €

Einzelunterricht 45 Minuten 66,00 € 792,00 € 79,20 € 950,40 €

Gruppenunterricht mit 2 Schülern 37,50 € 450,00 € 45,00 € 540,00 €

Gruppenunterricht mit 3 Schülern 32,00 € 384,00 € 38,40 € 460,80 €

Gruppenunterricht mit 4 Schülern 26,50 € 318,00 € 31,80 € 381,60 €

Großgruppe ab 5 Schülern (Zweigstellen) 9,50 € 114,00 € 11,40 € 136,80 €

Klavier

Einzelunterricht 30 Minuten 47,00 € 564,00 € 56,40 € 676,80 €

Einzelunterricht 45 Minuten 70,00 € 840,00 € 84,00 € 1.008,00 €

Gruppenunterricht mit 2 Schülern 39,50 € 474,00 € 47,40 € 568,80 €

Zu fördernde Instrumente (z. Zt. Viola da Gamba, Oboe, Cembalo)

Einzelunterricht 30 Minuten 22,00 € 264,00 € 26,40 € 316,80 €

Einzelunterricht 45 Minuten 33,00 € 396,00 € 39,60 € 475,20 €

Gruppenunterricht mit 2 Schülern 18,75 € 225,00 € 22,50 € 270,00 €

Gruppenunterricht mit 3 Schülern 16,00 € 192,00 € 19,20 € 230,40 €

Gruppenunterricht mit 4 Schülern 13,25 € 159,00 € 15,90 € 190,80 €

Verwaltungszuschlag  20,00 €  20,00 €

folgt als laufendes Geschäft durch die Verwaltung. 
Die Kalkulation ergibt folgende Beträge:
Frau Hanslik (Stadt Erlangen) und Frau Ballmann 
(Leiterin der Außenstelle der städtischen Sing- 
und Musikschule Erlangen in Möhrendorf) weisen 
darauf hin, dass die Beiträge für den Besuch der 
Sing- und Musikschule Möhrendorf deutlich hö-
her als die Beiträge der Stadt Erlangen sind (siehe 
nachfolgende Entgeltordnung der Stadt Erlangen). 
Weiterhin wurden von der Gemeinde Möhrendorf 
die Beiträge für das laufende Schuljahr 2013/2014 
auch schon erhöht. Die Stadt Erlangen trägt nach 
Angaben von Frau Hanslik durchschnittlich 55 
% der Personalkosten je Unterrichtsstunde, der 

Staat 10 % und die Eltern 35 %. Der Zuschuss 
der Gemeinde Möhrendorf zu den Personalkos-
ten beträgt lediglich ca. 39 %. Seitens von Frau 
Hanslik wird darum gebeten, den gemeindlichen 
Zuschuss zu erhöhen, damit die Beiträge für die 
Eltern deutlich geringer ausfallen bzw. die Ermä-
ßigung für einen zweiten Kurs oder ein Geschwis-
terkind deutlich höher festzusetzen, um die Attrak-
tivität der Singschule Möhrendorf sicherzustellen. 
Damit würde der qualitätvollen musischen Bildung 
der Kinder Rechnung getragen. Frau Hanslik fasst 
Ihre Ausführungen in einem Satz zusammen: 
Musikschule rechnet sich nicht, aber sie zahlt sich 
aus!
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Bei der Kalkulation für das kommende Schul-
jahr 2014/2015 ist zu beachten, dass die Einnah-
men aus den Elternbeiträgen für das abgelaufene 
Schuljahr 2013/2014 nur noch 20.150,00 € betra-
gen. Bei der letztmaligen Kalkulation wurde noch 
mit Elternbeiträgen in Höhe von 22.500,00 € ge-
rechnet. In den vergangenen Jahren waren ca. 80 
– 100 Schüler pro Jahr in der Singschule angemel-
det. Die Belegungszahlen sind rückläufig, so dass 
nur noch mit 70 – 80 Schülern gerechnet werden 
kann. Sofern der gemeindliche Zuschuss weiterhin 
13.000,00 € pro Schuljahr beträgt, ergibt sich für 
das künftige Schuljahr eine Erhöhung der Eltern-
beiträge um durchschnittlich 1,72 %. Die geringe 
Anhebung resultiert dadurch, dass seit 11.04.2014 
die Lehrkraft 3 ausgeschieden ist und künftig kein 
Gitarrenunterricht in Möhrendorf mehr angeboten 
wird. Somit sind im Schuljahr 2014/2015 Frau Ball-
mann mit 13 Stunden und Herr Keller mit 2 Stun-
den in der Außenstelle Möhrendorf tätig. Bei einer 
Ausweitung der Ermäßigung für einen zweiten Kurs 
bzw. ein Geschwisterkind werden voraussichtlich 
die Einnahmen aus den Elternbeiträgen noch wei-
ter zurückgehen, es könnte aber auch dazu führen, 
dass künftig deutlich mehr Kurse gebucht werden, 
da eine Attraktivitätssteigerung aufgrund der gerin-
geren Elternbeiträge erfolgt. Keinesfalls außer Acht 
gelassen werden darf der Aspekt, dass man die 
örtlichen Gegebenheiten in der Gemeinde Möh-
rendorf nicht mit der Stadt Erlangen vergleichen 
kann. Die Singschule in Möhrendorf wird sicherlich 
niemals kostendeckend betrieben werden können, 
und der Gemeinderat muss sich darüber im Klaren 
sein, was ihm das Angebot vor Ort für die Kinder 
Wert ist. Weiterhin sollten künftig keine Kurse an-
geboten werden, sofern nicht die Mindestteilneh-
merzahl von vier Personen erreicht wird. Die Eltern 
müssen jedoch weiterhin bereit sein, die Gebühren 
eines 5-er Kurses abzudecken. Nachfolgend ein 
Auszug aus der Entgeltordnung der Stadt Erlangen

§ 5 Entgeltermäßigung:
(1) Besuchen mehrere Geschwister gleichzeitig 
den Unterricht an der Sing- und Musikschule, so 
ermäßigt sich das Entgelt (ausgenommen Verwal-
tungszuschlag) für das 2. Kind auf 66 %, für das 
3. Kind auf 50 % und für das 4. Kind auf 45 % der 
jeweils vollen Höhe. Weitere Kinder erhalten den 
Unterricht entgeltfrei. Als erstes Kind gilt dasjenige 
mit dem höchsten Entgelt.
(2) Über die Ermäßigungen von Abs. 1 hinaus kann 
auf schriftlichen Antrag hin das Entgelt aus sozia-
len Gründen weiter ermäßigt werden.

Finanzielle Beurteilung:
Die Kalkulation des Elternbeitrages für das Schul-
jahr 2014/2015 erfolgte aufgrund der bisherigen 
Vorgaben. Der Gemeinderat muss festlegen, ob 
zukünftig ein höherer gemeindlicher Zuschuss in 
die Kalkulation einfließen soll bzw. ob die bisher 
gewährten Ermäßigungen erhöht werden. Nach-
dem für das Schuljahr 2014/2015 voraussichtlich 
nur ein minimaler Fehlbetrag aufläuft, wäre es 
sinnvoll, die bestehenden Elternbeiträge beizube-
halten, da bei den voraussichtlichen Personalkos-

ten die Stadt Erlangen einen Puffer/Aufschlag in 
Höhe von 3 % eingeplant hat.

Beschluss 1:
Der Gemeinderat beschließt, bei einem Zweit-
kurs einen Beitrag in Höhe von 50 % der Ge-
bühr des 1. Kurses zu erheben. Sollte in den 
ersten beiden Jahren ein Defizit entstehen, soll 
dies von der Gemeinde erst getragen und spä-
ter über die Elternbeiträge angepasst werden.

Abstimmungsergebnis: 10 : 5 angenommen

Beschluss 2:
Gemäß Antrag von Herrn Gemeinderat Ralf 
Schwab beschließt der Gemeinderat, den Zu-
schuss der Gemeinde Möhrendorf bei 13.000 
Euro zu belassen. Sollten Mehrkosten entste-
hen, so sollen diese auf die Elternbeiträge um-
gelegt werden. Die generelle Kursgebühr soll 
von 260 € auf 270 € angehoben und der Beitrag 
für den Besuch des zweiten Kurses für 180 € 
angeboten werden.

Abstimmungsergebnis: 5 : 10 abgelehnt

TOP 6  Anschaffung einer Einrichtung für 
die dritte Hortgruppe im Kinderhaus 
Möhrendorf

Sachverhalt:
Von Herrn Bürgermeister Fischer werden folgende 
Belegungszahlen bekannt gegeben: (siehe Tabelle 
Seite 17)
Ferner informiert er über die Betriebsträgerverein-
barung über die Einrichtung zur Mittagsbetreuung 
zwischen der Parität und der Gemeinde Möhren-
dorf, welche ab dem 01.09.2013 geschlossen 
wurde. Diese Vereinbarung hat eine vorläufige Ver-
tragsdauer bis zum 31.08.2014. 
Von 1. Bürgermeister Fischer wird deutlich darauf 
aufmerksam gemacht, dass die Kinderbetreuung 
eine Pflichtaufgabe der Gemeinde darstellt. Die 
Gemeinde Möhrendorf hat den Bedarf für 75 Kin-
der bereits anerkannt und somit auch eine 3. Hort-
gruppe. Herr 1. Bürgermeister Fischer hat Kontakt 
mit Herrn Walke (Parität) bezüglich einer evtl. Er-
höhung der Beiträge um 1,20 € aufgenommen, 
welche Herr Gemeinderat Ralf Schwab für ge-
rechtfertigt hält. Die Parität ist nicht bereit, dieser 
Erhöhung zuzustimmen.
Es hat sich herausgestellt, dass der Bedarf an 
Krippenplätzen gesunken und sich der Bedarf 
für Hortplätze erhöht hat, weshalb schon eine 2. 
Hortgruppe in der Grundschule zum 01.09.2013 
gegründet wurde. Das dafür benötigte Mobiliar 
wurde zum damaligen Zeitpunkt von der Parität 
angeschafft. Eine vertragliche Regelung, z. B. für 
die Überlassung der Räumlichkeiten, für die 2. 
Hortgruppe existiert nicht, sie wurde nur in Ab-
sprache mit dem Amtsvorgänger Herrn Rudert 
und Herrn Walke in mündlicher Form geschlossen. 
Die erste Hortgruppe befindet sich im Kinderhaus 
und ist mietvertraglich geregelt. Die Ausstattung 
wurde auf Kosten der Parität angeschafft. 
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Diskussionsverlauf:
Herr Gemeinderat Ralf Schwab bittet um Verta-
gung des Tagesordnungspunktes und Herrn Wal-
ke zur nächsten Sitzung einzuladen. Aufgrund 
des bestehenden Zeitdruckes (Lieferzeiten ca. 8 
Wochen) lehnt 1. Bürgermeister Fischer dieses 
Vorgehen ab und bittet über nachfolgenden Be-
schlussvorschlag abzustimmen. Es soll klarge-
stellt werden, welche Möblierung der Kinderkrippe 
und der Kinderhorte maßgeblich in der Gemeinde 
Möhrendorf verbleiben. Dem Gemeinderat ist hier-
über Bericht zu erstatten.

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, dem Zuschussan-
trag der Paritätischen Kindertagesbetreuung 
wie folgt zuzustimmen: Die Gemeinde Möhren-
dorf gewährt einen Zuschuss in Höhe von 2/3 
der nachgewiesenen Anschaffungskosten, je-
doch maximal 10.000,00 €.

Abstimmungsergebnis: 13 : 2 angenommen

Ausdrücklich soll in dieser Niederschrift fest-
gehalten werden, dass Frau Elke Weis und Herr 
Ralf Schwab (beide FDP) dagegen gestimmt 
haben.

TOP 7  Erlass einer Notunterkunftssatzung 
und einer Gebührensatzung zur Not-
unterkunftssatzung

Sachverhalt:
Die Gemeinde Möhrendorf hat für die Unterbrin-
gung von Obdachlosen einen Wohncontainer an-
geschafft. Die Benutzung ist hierfür im Gegensatz 
zur Vermietung öffentlich-rechtlich über eine Be-
nutzungssatzung und eine entsprechende Gebüh-
rensatzung zu regeln.
Die Benutzungsgebühr wurde unter Berücksichti-
gung des Anschaffungswertes und der etwai-gen 
Anschlusskosten kalkuliert.

Kalkulation Benutzungsgebühr für die Notunter-
kunft „Wohncontainer“:

somit für die Notunterkunft „Wohncontainer“ eine 
monatliche Nutzungsgebühr in Höhe von 108 Euro 
(pro Person).

Nachstehend die beiden Satzungsentwürfe:

Satzung über die Erhebung von Gebühren für 
die Benutzung ihrer Notunterkunft der  

Gemeinde Möhrendorf
(Notunterkunfts-Gebührensatzung)

vom …

Aufgrund von Art. 2 und 8 des Kommunalabga-
bengesetzes erlässt die Gemeinde Möhrendorf 
folgende Satzung:

§ 1 Gebührenpflicht

Die Gemeinde erhebt für die Benutzung ihrer Not-
unterkunft nebst zugehöriger Einrichtungen Ge-
bühren nach Maßgabe dieser Satzung.3 Die geson-
dert nach Verbrauch zu ermittelnden Nebenkosten 
i. S. von § 4 sind in den Gebühren nicht enthalten.

§ 2 Gebührenschuldner

Die Gebühren und Nebenkosten schuldet, wer in 
der Aufnahmeverfügung gemäß § 3 Abs. 1 der 
Notunterkunftssatzung als Benützer bezeichnet 
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ist. Gemeinschaftliche Benützer einer Notunter-
kunftseinheit i. S. von § 3 Abs. 4 der Notunter-
kunftssatzung haften als Gesamtschuldner.4   

§ 3 Gebührenmaßstab und Gebührensatz

Die Gebühren für die Benutzung der Notunterkunft 
einschl. der darin befindlichen Einrichtungsgegen-
stände betragen je m2 Nutzfläche monatlich 6,00 
Euro. 
Für die Notunterkunft „Wohncontainer“ mit 18 
m² Nutzfläche ergibt sich somit eine monatli-
che Nutzungsgebühr in Höhe von 108 Euro.

§ 4  Nebenkosten

Die Kosten für Wasser, Abwasser und Strom wer-
den gemäß dem tatsächlichen Verbrauch geson-
dert in Rechnung gestellt. Außerdem sind sonstige 
Nebenkosten (Abfallbeseitigung, Grundsteuer so-
wie verschiedene Versicherungen) zu entrichten. 

Für die genannten Kosten werden monatlich fol-
gende Vorauszahlungen erhoben: 

Annahme gerundeter 
Betrag

Wasser 2 m³ pro Person/
Monat

5,00 € (incl. 
Grundgebühr)

Entwässerung 2 m³ pro Person/
Monat

6,00 € (incl. 
Grundgebühr)

Strom 50 kwh pro Per-
son/Monat

15,00 € (incl. 
Grundgebühr)

sonstige Ne-
benkosten 
(§ 4 Satz 2)

10 Euro pro Mo-
nat

10,00 €

Die Abrechnung der Nebenkosten erfolgt nach Be-
endigung des Nutzungsverhältnisses, spätestens 
jedoch zum Ende des jeweiligen Kalenderjahres. 
Maßgeblich sind die aktuellen Sätze der jeweiligen 
Gebührensatzungen (Wasser, Kanal) bzw. die zum 
Zeitpunkt der Abrechnung aktuelle gemeindliche 
Stromrechnung.

§ 5  Entstehen und Fälligkeit

(1) Die Gebühren nach § 3 und Vorauszahlung zu 
den Nebenkosten (§ 4) entstehen - vorbehaltlich 
§ 6 - mit Beginn des jeweiligen Monats, für den sie 
zu entrichten sind.
(2) Sie sind - vorbehaltlich § 6 - am 3. Werktag des 
jeweiligen Monats fällig und unaufgefordert auf ei-
nes der Konten der Gemeinde zu überweisen.

§ 6 Anteilige Gebühr bei Ein- und Auszug

Beginnt oder endet die Nutzung der Wohneinheit 
oder des Einrichtungsgegenstandes während des 
Monats, werden die Gebühren zeitanteilig (1/30 
pro Nutzungstag) erhoben. Der Tag des Beginns 
und des Endes der Nutzung sind voll gebühren-
pflichtig. Bei Einzug während des laufenden Mo-
nats entstehen die anteiligen Gebühren am Ende 
des Monats und werden mit denen des Folgemo-

nats fällig (§ 5 Abs. 2); bei Auszug während des 
laufenden Monats entstehen die anteiligen Gebüh-
ren am Tag des Auszugs und werden am 3. Werk-
tag nach dem Auszug fällig.

§ 7 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft.

Entwurf einer Satzung über die Benutzung 
der Notunterkunft der Gemeinde Möhrendorf  

(Notunterkunftsatzung)
vom … 

Auf Grund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 
und 2 und Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) er-
lässt die Gemeinde Möhrendorf folgende Satzung: 

§1  Öffentliche Einrichtung – Widmungszweck

Die Gemeinde betreibt die Notunterkunft „Wohn-
container“ als öffentliche Einrichtung. Sie soll ins-
besondere obdachlosen Gemeindeangehörigen 
eine vorübergehende Unterkunft einfacher Art ge-
währleisten.

§ 2  Begriff der Obdachlosigkeit

(1) Obdachlos im Sinn dieser Satzung ist,
• wer ohne Unterkunft ist, 
• wem der Verlust seiner ständigen oder vorü-

bergehenden Unterkunft unmittelbar droht, 
• wessen Unterkunft nach objektiven Anforde-

rungen derart unzureichend ist, dass sie kei-
nen menschenwürdigen Schutz vor den Unbil-
den der Witterung bietet oder die Benutzung 
der Unterkunft mit gesundheitlichen Gefahren 
verbunden ist, und nicht in der Lage ist, für 
sich, seinen Ehegatten und seine nach § 1602 
BGB unterhaltsberechtigten Angehörigen, mit 
denen er gewöhnlich zusammenlebt, aus ei-
genen Kräften eine Unterkunft zu beschaffen.

(2) Obdachlos im Sinn dieser Satzung ist nicht, wer 
sich als Minderjähriger dem Bestimmungskreis der 
Personenberechtigten entzogen hat, und deswe-
gen nach § 42 SGB VIII in die Obhut des Jugend-
amtes zu nehmen ist.

§ 3 Aufnahme in die Notunterkunft und  
Begründung eines öffentlich-rechtlichen  

Nutzungsverhältnisses

(1) Räume in der Notunterkunft dürfen nur von 
Personen bezogen werden, deren Aufnahme die 
Gemeinde schriftlich verfügt hat (Benutzer). Ein 
Rechtsanspruch auf die Unterbringung in einer 
bestimmten Unterkunft oder auf Zuweisung von 
Räumen bestimmter Art und Größe besteht nicht.
(2) Durch die Aufnahme in eine Notunterkunft wird 
ein öffentlich-rechtliches Nutzungsverhältnis be-
gründet.
(3) Die Aufnahme kann befristet oder auf unbe-
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stimmte Zeit sowie unter Auflagen und Bedin-
gungen erfolgen. Insbesondere kann die Auflage 
gemacht werden, dass die Notunterkunftsräume 
innerhalb einer bestimmten Frist zu beziehen oder 
zu räumen sind.
(4) In den Räumen einer Notunterkunftseinheit (ein 
oder mehrere zusammengehörige oder nach au-
ßen abgeschlossene Unterkunftsräume) können 
ein oder mehrere Benutzer aufgenommen werden.

§ 4 Nachweis der ärztlichen Untersuchung

Vor der Aufnahme hat der Antragsteller von sich 
aus auf etwaige Gefährdungen anderer Benutzer 
(durch ansteckende Krankheiten usw.) hinzuwei-
sen.
Unbeschadet hiervon kann die Gemeinde bei 
diesbezüglichen konkreten Anhaltspunkten vor 
der Aufnahme den Nachweis durch ein ärztliches 
Zeugnis verlangen, dass ärztliche Bedenken hin-
sichtlich der Benutzung der Einrichtung nicht be-
stehen.

§ 5  Benutzungsverhältnis

(1) Die Benutzer haben die Notunterkunft, insbe-
sondere die Unterkunftsräume und die Gemein-
schaftseinrichtungen, pfleglich zu behandeln, 
stets in sauberem Zustand zu erhalten und dürfen 
sie nicht ordnungswidrig gebrauchen. Sie sind ver-
pflichtet, die Unterkunftsräume samt dem überlas-
senen Zubehör im Rahmen der durch ihre bestim-
mungsgemäße Verwendung bedingten Abnutzung 
Instand zu halten und für ausreichend Lüftung und 
Heizung der überlassenen Unterkunft zu sorgen. 
Dienen diese Einrichtungen mehreren Benutzern, 
so haben sie die Reinigung im wöchentlichen 
Wechsel vorzunehmen.
Die Benutzer haben sich in der Notunterkunft so 
zu verhalten, dass kein anderer gefährdet, geschä-
digt oder mehr als nach den Umständen unver-
meidbar behindert oder belästigt wird.
(2) Insbesondere ist es den Benutzern untersagt,
1. andere Personen ohne vorherige, jederzeit wi-

derrufliche, schriftliche Genehmigung der Ge-
meinde in die Unterkunft aufzunehmen, 

2. die Räume zu anderen als Wohnzwecken zu 
verwenden, 

3. im Bereich der Notunterkunft ohne vorherige, 
jederzeit widerrufliche, schriftliche Genehmi-
gung der Gemeinde 

a) bauliche Änderungen vorzunehmen, 
b) Bauwerke irgendwelcher Art oder Umzäunun-

gen zu errichten und Pflanzungenanzulegen, 
c) eine gewerbliche Tätigkeit auszuüben, 
4. die ihnen zugewiesenen Räume mit anderen 

Benutzern ohne vorherige, jederzeit widerrufli-
che, schriftliche Genehmigung der Gemeinde 
zu tauschen oder Dritten zum Gebrauch zu 
überlassen, 

5. Altmaterial oder leichtentzündliches Material 
jeglicher Art in den Unterkunfts- oder Neben-
räumen zu lagern, 

6. im Bereich der Unterkunftsanlagen Tiere ohne 
vorherige, jederzeit widerrufliche, schriftliche 
Genehmigung der Gemeinde zu halten, 

7. Freiantennen jeglicher Art ohne vorherige, 
jederzeit widerrufliche, schriftliche Genehmi-
gung der Gemeinde anzubringen, 

8. Ölöfen, Gasherde, Gasraumheizöfen, Elektro-
öfen und -herde ohne vorherige, schriftliche 
Genehmigung der Gemeinde aufzustellen und 
zu betreiben. 

(3) Bei vom Benutzer ohne vorherige Genehmi-
gung der Gemeinde vorgenommenen baulichen 
oder sonstigen Veränderungen kann die Gemein-
de diese auf Kosten des Benutzers beseitigen und 
den früheren Zustand wieder herstellen (lassen).
(4) Jede Einrichtung von Flüssiggasanlagen (Pro-
pangasgeräte) ist der Gemeinde unverzüglich an-
zuzeigen.
(5) Die Benutzer sind verpflichtet, Schäden an der 
Notunterkunft, insbesondere den Unterkunftsräu-
men und den Gemeinschaftseinrichtungen, sowie 
das Auftreten von Ungeziefer unverzüglich der Ge-
meinde anzuzeigen.
(6) Zur Überwachung der Einhaltung der Verpflich-
tungen aus dieser Satzung ist den Beauftragten 
der Gemeinde das Betreten der Unterkunftsräume 
zu gestatten; bei Vorliegen besonderer Umstände 
auch zur Nachtzeit. Die Beauftragten haben sich 
auf Verlangen auszuweisen.

§ 6  Um- und Ausquartierung

(1) Die Gemeinde kann die Zuweisung der Un-
terkunft zurücknehmen oder die Benutzer durch 
Wegnahme von Räumen in der Benutzung ein-
schränken oder in Räume der gleichen oder einer 
anderen Unterkunftsanlage umquartieren,
1. wenn Gründe des öffentlichen Wohles vorlie-

gen oder 
2. wenn sie in einem schwerwiegenden Fall oder 

wiederholt trotz Mahnung gegen die Bestim-
mungen des § 5 verstoßen oder 

3. die Unterkunft im Zusammenhang mit Um-
bau-, Erweiterungs-, Erneuerungs- oder In-
standsetzungsarbeiten geräumt werden muss, 

4. wenn die Unterkünfte nicht von allen in der 
Aufnahme aufgeführten Personen bezogen 
werden oder sich die Zahl der eingewiesenen 
Personen vermindert oder 

5. der Hausfrieden nachhaltig gestört wird. 
(2) Lässt eine Umquartierung keine Besserung der 
Verhältnisse erwarten und liegen die Vorausset-
zungen des Abs. 1 Nr. 2 vor, so können Benützer 
auch ausquartiert werden.

§ 7  Sonstige Beendigung des  
Benutzungsverhältnisses

(1) Die Benutzer können das Benutzungsverhältnis 
zum Schluss eines Monats durch eine schriftliche 
Erklärung beendigen, die spätestens am dritten 
Werktag dieses Monats zugegangen sein muss.
(2) Die Gemeinde kann das Benutzungsverhältnis 
zum Ende eines Monates durch eine schriftliche 
Erklärung aufheben, wenn die Benutzer in der 
Lage sind, sich eine Wohnung zu beschaffen. Das 
ist insbesondere der Fall, wenn die Benützer über 
ein ausreichendes Einkommen verfügen und keine 
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sonstigen Hinderungsgründe bestehen. Ein aus-
reichendes Einkommen wird angenommen, wenn 
sich die Benutzer trotz Aufforderung weigern, über 
ihre Einkommensverhältnisse Auskunft zu erteilen. 
Die Erklärung muss den Benutzern spätestens am 
dritten Werktag des betroffenen Monats zugegan-
gen sein.
(3) Die Aufhebung des Benutzungsverhältnisses 
durch die Gemeinde ist ferner möglich, wenn die 
Unterkunft vom Unterkunftsnehmer nicht benutzt 
wird. In diesem Fall ist die Gemeinde berechtigt, 
die Unterkunft zwangsweise auf Kosten des Un-
terkunftsnehmers freizumachen.

§ 8  Räumung

(1) Die Notunterkunftsräume sind termingemäß zu 
räumen und in sauberem Zustand zu hinterlassen,
1. wenn das Benützungsverhältnis beendet wor-

den ist (§ 7), 
2. wenn eine Um- oder Ausquartierung angeord-

net ist (§ 6). 
Alle Schlüssel sind der Gemeinde herauszugeben.
(2) Wird diese Verpflichtung nicht termingemäß er-
füllt, so kann die Gemeinde nach Ablauf von drei 
Tagen anordnen, dass die erforderlichen Arbei-
ten auf Kosten und Gefahr des Säumigen vorge-
nommen werden (Ersatzvornahme). Verzögert der 
Benutzer die Abforderung seiner weggeschafften 
beweglichen Sachen, so kann die Gemeinde den 
Verkauf der Sachen – auch durch Versteigerung – 
und die Hinterlegung des Erlöses anordnen. Wenn 
ein Verkauf nicht möglich ist, können die Sachen 
vernichtet werden. Eine Verzögerung liegt in der 
Regel vor, wenn drei Monate nach der Ersatzvor-
nahme die Sachen nicht abgefordert wurden.
(3) Die Gemeinde kann ausnahmsweise auf Antrag 
dem früheren Benutzer eine den Umständen nach 
angemessene Frist zur Räumung der Notunter-
kunftsräume gewähren. Die Räumungsfrist kann 
auf Antrag verlängert werden. Der Benutzer soll 
Antrag auf Räumungsfrist oder Verlängerung der-
selben spätestens eine Woche vor Ablauf der Auf-
hebungs- oder Verlängerungsfrist stellen. Durch 
Gewährung oder Verlängerung von Räumungsfris-
ten wird eine Aufhebung des Benutzungsverhält-
nisses nicht zurückgenommen.

§ 9 Haftung

(1) Die Benutzer haften nach den allgemeinen Be-
stimmungen für alle Schäden an der Notunter-
kunft, insbesondere an den ihnen überlassenen 
Notunterkunftsräumen und den Gemeinschaft-
seinrichtungen, soweit sie von ihnen oder von 
Dritten, die sich auf Einladung des Benutzers in 
der Notunterkunft aufhalten, verursacht wurden. 
Schäden und Verunreinigungen, für die der Benut-
zer haftet, kann die Gemeinde auf seine Kosten 
beseitigen (lassen).
(2) Die Gemeinde haftet für Schäden, die sich aus 
dem Benutzen der öffentlichen Einrichtung erge-
ben, nur dann, wenn einer Person, deren sich die 
Gemeinde zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen be-
dient, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last 
fällt.

(3) Für Personen- und Sachschäden, die den Be-
nutzern der Einrichtung durch Dritte zugefügt wer-
den, haftet die Gemeinde nicht.

§ 10 Hausordnungen

Zur Aufrechterhaltung der Ordnung in der einzel-
nen Unterkunft kann die Gemeinde insbesondere 
Hausordnungen erlassen.

§ 11  Ordnungswidrigkeiten

Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Bayern kann mit Geldbuße belegt 
werden, wer vorsätzlich
1. den in § 5 Abs. 2 enthaltenen Geboten und 

Verboten bezüglich der Benutzung der Not-
unterkunft und des Verhaltens im Bereich der 
Notunterkunft zuwiderhandelt, 

2. die in § 5 Abs. 4 und 5 vorgeschriebenen An-
zeigen nicht erstattet oder 

3. entgegen § 5 Abs. 6 das Betreten der Unter-
kunftsräume nicht gestattet. 

§ 12  Anordnungen für den Einzelfall;  
Zwangsmittel

(1) Die Gemeinde kann zur Erfüllung der nach die-
ser Satzung bestehenden Verpflichtungen Anord-
nungen für den Einzelfall erlassen.
(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vor-
geschriebenen Handlungen, eines Duldens oder 
Unterlassens gelten die Vorschriften des Bay-
erischen Verwaltungszustellungs- und Vollstre-
ckungsgesetzes.

§ 13  Inkrafttreten

Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft.

Diskussionsverlauf:
Der Gemeinderat fordert bezüglich des § 4 - Nach-
weis der ärztlichen Untersuchung – ein ärztliches 
Attest vorlegen zu lassen.

Beschluss 1:
Der Gemeinderat beschließt auf Empfehlung 
des Hauptausschusses, eine Satzung über 
die Erhebung für die Benutzung ihrer Notun-
terkunft der Gemeinde Möhrendorf (Notunter-
kunftsgebührensatzung) zu erlassen.

Abstimmungsergebnis: 15 : 0 angenommen

Beschluss 2:
Der Gemeinderat beschließt auf Empfehlung 
des Hauptausschusses, eine Satzung über die 
Benutzung der Notunterkunft der Gemeinde 
Möhrendorf (Notunterkunftssatzung) zu erlas-
sen.

Abstimmungsergebnis: 15 : 0 angenommen
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VERANSTALTUNGEN /  
VEREINSNACHRICHTEN

Aus dem Veranstaltungskalender  
September 2014
02. Seniorenbeirat 

(SenB)
Gedächtnistraining

07. Fischereiverein 
Möhrendorf-Hau-
sen

Hegefischen

10. Seniorenbeirat 
(SenB)

Sprechstunde

10. Agenda 21 (K) Sitzung
11.-
15.

Kirchweih in Kleinseebach

11. St. Laurentius Seniorennachmittag
14. CSU Kerwastammtisch
19.-
22.

Kirchweih in Möhrendorf

18. Jungen Alten Veranstaltung
20. St. Laurentius / St. 

Elisabeth
Ökum. Gottesdienst

20. CSU Kerwastammtisch
22. St. Elisabeth Seniorentreffen
22. Kulturverein (KVM) Literaturkreis
25. Gesangverein 

1886 Möhrendorf
Erste Singstunde 
nach den Sommerfe-
rien

26. FDP Weinfest
27. Radfahrverein RC 

04
Vereinsausflug

27. Kulturverein (KVM) Weinbergwanderung
29. Förderverein 

Grundschule
Mitgliederversamm-
lung

Stand: Dezember 2013

Seniorenbeirat Möhrendorf
Seniorenfahrdienst
Der Seniorenbeirat freut sich, den Möhrendorfer 
Senioren eine Fahrgelegenheit zu unserem Versor-
gungszentrum (z. B. REWE, Post, Apotheke usw.) 
in der Kleinseebacher Straße anbieten zu können.

Jeden Freitagnachmittag, ausgenommen an Fei-
ertagen, fährt Sie ein Mitglied des Seniorenbeirats 
zum Versorgungszentrum. Die Zustiegsstellen sind 
die offiziellen Haltestellen des ÖPNV Linie 254 der 
Fa. Vogel.

Fahrplan:
Kleinseebach - Heideweg 13.30 Uhr
Kleinseebach - Kellergasse 13.31 Uhr
Kleinseebach – Mitte 13.32 Uhr
Kleinseebach – Hofgartenweg 13.33 Uhr
Kleinseebach – Neue Straße 13.34 Uhr
Möhrendorf – An der Marter 13.35 Uhr
Möhrendorf – Frankenstraße 13.36 Uhr
Möhrendorf – Meisenweg 13.37 Uhr
Möhrendorf – Büchenbacher 
Weg

13.38 Uhr

Möhrendorf – Erlanger Straße 13.39 Uhr
Möhrendorf – Mitte 13.40 Uhr
REWE 13.41 Uhr

Ca. 1 Stunde später, nach Ihrem Einkauf oder 
sonstigen Besorgungen, werden Sie direkt vom 
Parkplatz REWE nach Hause gefahren. Dieser 
Service des Seniorenbeirats ist kostenlos.

Noch Fragen? Bitte rufen Sie Frau I. Setzer (Tel. 
09131/41931) oder Herrn Dr. F. Franke (Tel. 
09133/4842) dazu an.

Gedächtnis spielend trainieren
Am Dienstag, den 2. September 2014 von 9.30 
– 10.30 Uhr findet im Rathaus im kleinen Grup-
penraum (Untergeschoss) wieder ein kostenloses 
Konzentrations- und Gedächtnistraining für jeder-
mann statt. Die Teilnahme ist unverbindlich. Bitte 
Schreibzeug und Papier mitbringen.

Seniorensprechstunde
Die nächste Seniorensprechstunde, in der Sie Ihre 
Wünsche und Anregungen vorbringen können, fin-
det am Mittwoch, den 10. September 2014 von 
10.00 – 11.00 Uhr im Rathaus statt. Außerhalb der 
Sprechstunde können Sie die Vorsitzende des Se-
niorenbeirates, Frau Irmgard Setzer, unter Tel. Nr. 
09131/4 19 31 erreichen.

VdK Ortsverband Baiersdorf -  
Möhrendorf
Herbstfahrt

Wir laden Sie herzlich zu unserer VdK-Herbstfahrt 
am 3. September 2014 ein. Wir fahren diesmal 
nach Abensberg. Nach dem Mittagessen kann 
man fakultativ eine Brauerei besichtigen, den Turm 
von dem Künstler Hundertwasser besteigen oder 
sich den hübschen Ort ansehen. Auf der Heimfahrt 
kehren wir in einen Gasthof zum gemütlichen Bei-
sammensein ein.
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Abfahrt:
REWE Baiersdorf: 8.00 Uhr
Hagenau: 8.10 Uhr
Baiersdorf Linsengraben: 8.15 Uhr
Kleinseebach: 8.20 Uhr
Möhrendorf: 8.30 Uhr 

Kontakt:
Schriftführerin VdK Ortsverband Baiersdorf – 
Möhrendorf, 09133/789959, armin-irene.weiss@ 
t-online.de

Kleintierzuchtverein Möhrendorf - 
Bubenreuth
Der KTZV lädt ein zur Monatsversammlung am 
05.09.2014 in sein Vereinsheim an der Dechsen-
dorfer Straße. Beginn: 20.00 Uhr. Der Zuchtvor-
trag hat das Thema: „Hühner“.

Auf Ihr Kommen freut sich der KTZV

ASV Möhrendorf/ 
Tennisabteilung

Tennis-Ferien-Camp in Möhrendorf

In der letzten Ferienwoche findet auf unserer 
Anlage an der Dechsendorfer Straße ein Tennis-
camp für Kinder und Jugendliche jeder Spielstär-
ke (Anfänger bis Turnierspieler) statt. Unter der 
Leitung unseres Vereinstrainers Peter Schneider, 
Chef der Tennisschule tennis factory, werden die 
Teilnehmer(innen) durch das Trainerteam in homo-
gene Gruppen eingeteilt und verbessern in einem 
viertägigen Intensivkurs jeweils über 4 Stunden 
ihre Fähigkeiten.

Termin:  Dienstag, 9.9. bis Freitag, 
12.9.2014

Beginn: 9.00 Uhr
Ende:   13.00 Uhr nach einem gemeinsa-

men Mittagessen (im Preis inkl.)       
Preis:   159 €,  

Rabatt für Geschwister (10 €)

Anmeldung unter Angabe der Spielstärke (Anfän-
ger / Fortgeschrittener / Turnierspieler) sowie wei-
tere Informationen: 0172-8126493;  E-Mail: ps@
tennis-factory.de

Nachwuchs-Vereinsmeisterschaften 2014

Bei den Ende Juli durchgeführten Tennis-Nach-
wuchsmeisterschaften waren nicht nur unsere Ver-
einsmitglieder spielberechtigt, sondern auch die 
Kinder, die ohne Tennismitgliedschaft an unseren 
wöchentlichen Tenniskursen teilnehmen.

Wir gratulieren allen jugendlichen Tennis-

spieler(innen) für ihren großen Einsatz, insbeson-
dere natürlich den Siegerinnen und Siegern der 
fünf Altersgruppen.

Am Ende der in jeder Gruppe nach dem Prinzip 
„jeder gegen jeden“ ausgetragenen Spiele erreich-
ten die nachstehend genannten Kinder jeweils die 
ersten drei Plätze:

Knaben 14:
1. Henrik Kienow,  2. Christoph Pillipp,  3. Nils Gar-
kisch

Mixed Bambini 12: 
1. Joel Guerra,  2. Mareike Kienow,  3. Lina Zwer-
ger

Kleinfeld Jgg. 2004/05 Mädchen: 
1. Viktoria Mümmler,  2. Jola Zwerger,  3. Annelie 
Zwerger

Kleinfeld Jgg. 2004/05 Jungen:
1. Fritz Müller,  2. Arda Dagtekin,  3. Simon Hel-
mecke

Kleinfeld Jgg. 2006/08:
1. Henri Hengerer,  2. Samuel Helmecke,  3. Ferdi-
nand Müller

Allgem. Sportverein  
Möhrendorf e.V. 1947

Nach einer langen, erfolgreichen Vorbereitung und 
dem gelungenen Saisonstart bringt der Monat 
September den beiden Herren-Teams des ASV 
Möhrendorf interessante Partien. Highlights bilden 
natürlich die beiden Kirchweih-Heimspiele, sowohl 
an Kleinseebacher (14.09.) als auch an Möhrendor-
fer Kirchweih (21.09.) bestreitet die 1. Mannschaft 
ihre Begegnung am jeweiligen „Kerwasonntag“ 
um 17 Uhr am heimischen ASV-Sportplatz. Ab-
gerundet wird der Monat mit einem kleinen Derby 
gegen die 2. Mannschaft des Baiersdorfer SV. Bei-
de Teams würden sich über Unterstützung in den 
kommenden Wochen sehr freuen.

Termine im September:
Sonntag, 07.09. um 13.00 Uhr: TSV Hemhofen 2 
– ASV Möhrendorf 2
Sonntag, 07.09. um 13.00 Uhr: SpVgg Erlangen 
2 – ASV Möhrendorf
Sonntag, 14.09. um 17.00 Uhr: ASV Möhrendorf – 
FC Großdechsendorf
Sonntag, 21.09. um 13.00 Uhr: ATSV Forchheim 
2 – ASV Möhrendorf 2
Sonntag, 21.09. um 17.00 Uhr: ASV Möhrendorf 
– DJK Erlangen
Sonntag, 28.09. um 13.00 Uhr: ASV Möhrendorf 
2 – SV Bammersdorf
Sonntag, 28.09. um 15.00 Uhr: ASV Möhrendorf 
– Baiersdorfer SV 2
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„Kultur- und  
Heimatpflege“

Der Agenda-Arbeitskreis trifft sich zur nächsten öf-
fentlichen Sitzung am Mittwoch, den 10. Septem-
ber 2014 um 19.00 Uhr, im Rathaus, Sitzungssaal 
(Erdgeschoss). Interessierte Bürgerinnen und Bür-
ger sind herzlich eingeladen. Informationen zu den 
aktuellen Themen des Arbeitskreises erhalten Sie 
bei Dieter Setzer, Rufnummer 09131/41931.

Verein Deutsche Brüder 
Kleinseebach e. V.

Kleinseebacher Kerwa 2014

Donnerstag, den 11.09.2014 
10.30 Uhr: Schlachtschüssel mit den Kerwabur-
schen im Biergarten

Freitag, den 12.09.2014 
19.00 Uhr: Stammtischolympiade im Festzelt mit 
„Josi & Micha“ von Neumond

Samstag, den 13.09.2014 
16.30 Uhr: Baumaufstellen am alten Milchhaus, 
„Franken-Mix“ im Biergarten

Sonntag, den 14.09.2014 
15.00 Uhr: Raustanzen, Blaskapelle Poxdorf im 
Biergarten

Montag, den 15.09.2014 
10.00 Uhr: Frühschoppen mit den Kerwaburschen 
und Unterhaltungsmusik

Auf Ihr Kommen freuen sich 
Familie Schuh und der VDB Kleinseebach e. V.

Ortsverein Möhrendorf/
Kleinseebach

Die Kerwastammtische der SPD Möhrendorf/Klein-
seebach finden am 12.09.2014 ab 17.30 Uhr auf 
der Kleinseebacher Kerwa und am 21.09.2014 
ab 14 Uhr auf der Möhrendorfer Kerwa statt.

Ortsverband  
Möhrendorf

Herzliche Einladung zu unseren Kirchweihstamm-
tischen auf der Kleinseebacher und Möhrendorfer 
Kirchweih.

Am Sonntag, den 14.09. findet der CSU Stamm-
tisch in Kleinseebach statt. Um 15.30 Uhr ist 
Treffpunkt beim Gasthaus Schuh.

Am Samstag, den 20.09. findet um  ca. 19.30 Uhr 
der offizielle Bieranstich im Festzelt der Deutschen 
Brüder Möhrendorf statt. Wir treffen uns im An-
schluss an den Gottesdienst im Festzelt.

Wir freuen uns auf viele Gäste, gute Gespräche 
und wünschen allen Kirchweih-Besuchern eine 
schöne Kerwa 2014.

Gesangverein  
Kleinseebach

startet unter neuer Chorleitung in die nächste 
Saison

Ab Herbst 2014 leitet Herr Stephan Sandmeier 
den Gesangverein Kleinseebach. Wir beginnen am 
Donnerstag, den 18.09.2014 um 20.00 Uhr im 
Gasthaus Schuh mit unseren Proben.

Mit Herrn Sandmeier konnten wir einen staatlich 
geprüften Chorleiter mit der Fachrichtung Klassik, 
in Rock/Pop/Jazz mit pädagogischer Zusatzprü-
fung für uns gewinnen. Wir – die Sängerinnen und 
Sänger – freuen uns auf den Neustart mit ihm.

Vielleicht möchten Sie Herrn Sandmeier und uns 
auch mal über die Schulter schauen und  an ei-
nem „Schnuppersingen“ teilnehmen. Dann kom-
men Sie einfach vorbei. Herzlich willkommen sind 
alle jungen und junggebliebenen, die Freude am 
Singen und an Geselligkeit haben und genauso 
neugierig auf die neuen Proben sind wie wir - die 
Sängerinnen und Sänger des GV Kleinseebach

Verein Renner Möhrendorf

Auf zur Möhrendorfer Kerwa 2014 im beheizten 
Festzelt

Programm:
Freitag, 19.09.2014
ab 19.00 Uhr  Kerwa-Auftakt: Bieranstich 
im Festzelt mit der Band „Pedro“

Samstag, 20.09.2014 
ab 15.00/15.30 Uhr  Kerwabaumaufstellen am 

Dorfplatz
ab 18.00 Uhr   fränkische Unterhaltung mit 

„Franken-Mix“

Sonntag, 21.09.2014
ab 11.00 Uhr   Frühschoppen und Mit-

tagstisch
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ab 15.00 Uhr    Betzn-Raustanzen am 
Baum

    Kaffee und Kuchen im Zelt
    Fränkische Unterhaltung 

mit „Franken-Mix“
ab 18.00 Uhr  „Audio Buam“

Montag, 22.09.2014  
ab 10.00 Uhr  Frühschoppen

Auf Ihr Kommen freuen sich der Verein Renner 
Möhrendorf und Festwirt Timm Fischer mit Team,
Speisen durch Michael Bachmeier und sein Team

Verein Deutsche Brüder  
Möhrendorf

Auf geht`s zur Möhrendorfer Kerwa 2014 im 
rot-weißen Zelt der Deutschen Brüder

Freitag, den 
19.09.2014

ab 20.00 Uhr Barbetrieb 

Samstag, den 
20.09.2014

ab 14.00 Uhr Aufstellen des 
Kerwabaumes an der Erlanger 
Straße mit der Jugendkapelle 
Möhrendorf
ab 21.00 Uhr spielt die Gruppe 
„APPENDIX“

Sonntag, den 
21.09.2014

ab 10.30 Uhr Spielen die „lusti-
gen Dorfmusikanten“ 
ab 14.00 Uhr Betzenraustanzen 
um den Kerwasbaum 
anschließend spielen die Dorf-
musikanten wieder im Festzelt

Montag, den 
22.09.2014

ab 10.00 Uhr Kerwasfrühschop-
pen mit stimmungsvoller Blas-
musik 
ab 19.00 Uhr Kerwasausklang 
mit den „Ellertal Rebellen“ 
anschließend Kerwaeingraben 
am Kerwasbaum

Der Eintritt ist an allen Tagen selbstverständlich 
frei!!! 

Auf Ihr Kommen freut sich die Brauerei Hofmann, 
die Metzgerei/Partyservice Jürgen Schmitt aus 
Sterpersdorf und die Deutschen Brüder Möhren-
dorf

Jugendkapelle Möhrendorf

Wir machen Musik ... mach mit!

Wir laden alle Interessierten, ob Klein oder Groß 
zum Instrumenten-Schnuppern an der Möhren-
dorfer Kirchweih ein:

Termin:   Sonntag, 21. September 2014 
von 15.00 – 18.00 Uhr

Wo:   Rathausinnenhof Möhrendorf (auch 
bei schlechtem Wetter)

Wir bringen Instrumente mit und Ihr könnt das Bla-
sen mal probieren und euch unverbindlich über 
unsere Ausbildung informieren.

Wir freuen uns über zahlreichen Besuch.

Gesangverein 1886  
Möhrendorf

Unser neues Sängerjahr beginnt am Donnerstag, 
den 25. September 2014. Wir treffen uns zur ge-
wohnten Zeit um 20 Uhr im Untergeschoss des 
neuen Rathauses.

Zugleich richten wir eine herzliche Einladung an 
alle alteingesessenen und neu zugezogenen Bür-
ger bei uns mitzusingen. Jede Stimme ist uns will-
kommen. Auch wer sich erst mal orientieren möch-
te, kann bei unseren Singstunden – auch während 
des Jahres – mal reinschnuppern.

Wir freuen uns auf euch. 

Die Sommerpause ist zu Ende!

Die 1. Singstunde nach der Sommerpause findet 
am Donnerstag, den 25. September 2014 um 
20.00 Uhr in der Sportlerstube des ASV Möhren-
dorf statt. 

Sowohl unser Chor wie auch unser Chorleiter Ot-
tomar Friedrich würden sich über neue Sänger 
sehr freuen. Sie sind in unserem Männerchor je-
derzeit willkommen! 

Riskieren Sie doch einfach mal einen Ver-
such!  

Nach Spalt und zum Brombachsee

Vereinsausflug des RC 04 Möhrendorf am Sams-
tag, den 27.09.2014 

Abfahrt 10.15 Uhr ab Möhrendorf, unterer Dorf-
platz nach Wasserzell bei Spalt. 

Nach Ankunft auf dem Pferdehof besteht die Mög-
lichkeit diesen zu besichtigen, Fragen zu stellen 
und das Einschirren der Pferde zu beobachten. 

Mit Pferdedroschken (sprich: Planwägen) und mit 
Musik (!) geht‘s dann los nach Spalt zur zünftigen 
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Stadtrundfahrt mit ausführlicher Führung. Auf den 
Pferde-Planwägen sind Bänke und Tische ange-
bracht. Bei schlechtem Wetter werden die Planen 
einfach heruntergeklappt. 

Nach der Stadtrundfahrt geht es mit den Pferde-
droschken weiter zum Hopfengartenmuseum mit 
spezieller Führung und einem Hufeisenspiel im 
Hopfengarten. Nach dem Hufeisenspiel fahren wir 
mit den Pferde-Planwägen gemütlich zurück nach 
Wasserzell. Ende der Planwagenfahrt gegen 15 
Uhr. 

Gegen 15.30 Uhr bringt uns unser Bus dann weiter 
zum Brombachsee nach Enderndorf am See. Hier 
haben wir bis 17.30 Uhr Zeit zur freien Verfügung. 
Anschließend fahren wir mit unserem Bus nach 
Wasserzell oder Spalt zur abendlichen Einkehr mit 
gemütlichem Beisammensein.

Weitere Informationen auf der Homepage des Ver-
eins unter: www.rc04.org oder bei Gerd Lorber, Els-
terweg 4, 91096 Möhrendorf, Tel.: 09131 / 46588

AWO-Café

Das monatliche AWO-Café findet statt am Freitag, 
den 26. September 2014 ab 15.00 Uhr im Ver-
einsheim der Kleintierzüchter. In gemütlicher Run-
de bei Kaffee und Kuchen kann man sich Rat ho-
len, über die Angebote der AWO informieren oder 
einfach nur plaudern.

FDP Ortsverein Möhrendorf, 
Kleinseebach und Oberndorf

8.  Weinfest mit Live-Band „Bolle und Schatz“

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

genießen Sie im historischen Innenhof des Rat-
hauses (bei schlechtem Wetter im Ratssaal) Musik 
mit Wein!

Zu unserem Weinfest mit Bolle und Schatz am 
Freitag,  26. September 2014 ab 18.00 Uhr laden 
wir Sie sehr herzlich ein.

Möhrendorfer Kindergärten
Herbstbasar „Rund ums Kind“

Die Möhrendorfer Kindergärten veranstalten am 
27.09.2014 von 10.00 – 12.00 Uhr wieder einen 
Second-Hand-Basar „Rund ums Kind“.

Es werden neben Kleidung auch Spielsachen, 
Bücher, Fahrzeuge, Autositze u. v. m. verkauft. 
Zudem werden leckere selbstgebackene Kuchen 
(auch zum Mitnehmen), Wienerle und Getränke 
angeboten.

Der Basar findet im Pausenhof der Grundschule 
und bei schlechtem Wetter in der Turnhalle statt. 
Bei Interesse an einem Verkaufsstand bitte unter 
E-Mail: basar-moehrendorf@gmx.de anmelden.

Kulturverein Möhrendorf 

lädt ein zur Weinbergwanderung

Der Kulturverein lädt herzlich ein zur diesjährigen 
Weinbergwanderung über den südlichen Bullen-
heimer Berg von Ippesheim nach Bullenheim. Die 
Mittagspause ist inmitten der Weinberge in der 
Weinparadiesscheune geplant. Danach geht es 
hinab nach Bullenheim und von dort entlang des 
Mühlenweges zurück nach Ippesheim.

Samstag, den 27. September 2014
Treffpunkt: 8.45 Uhr an der Grundschule Möhren-
dorf
Es werden Fahrgemeinschaften gebildet.

Wir wünschen allen eine schöne Wanderung, bes-
tes Wetter, viel Spaß und eine gute Fahrt.

Freundeskreis Grundschule  
Möhrendorf e. V.
Mitgliederversammlung inklusive Jahrespla-
nung für das Schuljahr 2014/15 des Freundeskreis 
Grundschule Möhrendorf e. V. am 29.09.2014 um 
20.00 Uhr in der Gemeinde Möhrendorf. 

Der Freundeskreis Grundschule Möhrendorf e.V. 
präsentiert den BLLV Vortrag für Eltern „Lernen 
muss gelernt sein?!“ 

Am 05.11.2014 um 20 Uhr im Rathaus Möhren-
dorf

Tipps und Tricks für ein entspanntes Lernen zu 
Hause 
Der Vortrag führt in die Bedeutung von Lernstra-
tegien ein. Ausgehend von dem Gedanken, wie 
Lernen abläuft, werden Bedingungen für ein gu-
tes und erfolgreiches Lernen dargestellt. Neben 
grundlegenden Faktoren, wie eine lernförderliche 
Ernährung, wird vor allem auf konkrete Vorgehens-
weisen bzw. Strategien eingegangen sowie typi-
sche Probleme beim Erledigen der Hausaufgaben 
thematisiert.  
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Eintritt: Mitglieder 3 Euro, Nichtmitglieder 5 Euro
Um eine verbindliche Voranmeldung wird gebeten. 
Ansprechpartner Frau Manuela Ramming, kursbu-
chung@gmx.de, 0179 / 23 74 183

Einladung Filmabend Thema: „Naher Osten“

Am Sonntag, den 28.09. um 19.00 Uhr lädt das 
„grüne Bürgerforum“ und Bündnis 90 /die Grünen 
zu einem interessanten Filmabend ein. Angestoßen 
durch die schwierige politische Situation möchten 
wir mit Ihnen und besonders auch mit euch jun-
gen Menschen einen gemeinsamen Abend die-
sem Thema widmen. Wir treffen uns im Ratssaal. 
Außerdem laden wir zu unserem monatlichen 
Austausch am 07.09. um 20.00 Uhr in die Ge-
meindescheune ein.

Wir freuen uns über Ihren Besuch.

Mobile Mosterei
Am Samstag, den 18. Oktober und am Montag, 
den 20. Oktober  2014 bietet das grüne Bürger-
forum  Möhrendorf am Parkplatz hinter dem Klein-
tierzüchterverein wieder die Möglichkeit, eigene 
Äpfel zu naturreinem Saft pressen zu lassen.

Weitere Infos und Anmeldung (um größere Warte-
zeiten zu vermeiden, möglichst unter Angabe der 
geschätzten Apfelmenge) unter Tel. 09131-46622 
(Fam. Kreiner). 

Kulturverein Möhrendorf 

Kursangebote für kleine Naturforscher (2. bis 4. 
Klasse)
Natur erleben und erforschen - Naturphänome-
nen auf der Spur mit Dipl. Biol. K. Fittkau und 
Dipl. Geol. M. Götz

Unser Jahresprogramm startet wieder im Septem-
ber. Auch der Anschlusskurs an dieses Schuljahr 
beginnt mit dem neuen Schuljahr. Einmal im Mo-
nat wollen wir zusammen in die spannende Welt 
der Natur(Wissenschaften) eintauchen. Im Lauf 
der Jahreszeiten werden wir viele unterschiedliche 
Pflanzen und Tiere und deren Spuren beobachten. 

Ein Ausschnitt aus unseren Kursprogrammen:

- Die Biber an der Regnitz
-  Wasserskorpione und co: Was lebt in Bach und 

Teich?
- Wildbienen (dazu Bau einer Nisthilfe)
- Der Specht

- Experimente rund um das Thema Vögel
-  Geologische Phänomene: Vulkane, Erdbeben, 

Fossilien, Gesteinsbildung
- Experimente mit Eis und Schnee

Wir treffen uns einmal im Monat von September 
bis Juli (kein Kurs im Dezember und Januar). Die 
genauen Termine und Kurszeiten für die Kurse an 
verschiedenen Tagen sprechen wir im September 
ab (voraussichtlich gibt es Kurse am Samstag und 
unter der Woche an mehreren Tagen, je nach Be-
darf). Wir treffen uns wahlweise innen (Experimen-
te) oder an ausgewählten Plätzen in der Natur. 
Die Kosten für die 9 Kurseinheiten (je 120 min) be-
tragen 90 Euro (Materialkosten inklusive). Maxima-
le Teilnehmerzahl pro Gruppe: 8 Kinder. 

Insektensauger, Beobachtungslupen, Fangnetze, 
Ferngläser, Mikroskope usw. stehen allen zur Ver-
fügung. 

Kinder, die Interesse haben, können sich bei Katha-
rina Fittkau (09131-6876167, k.fittkau@me.com) 
oder Marijke Götz (09133-602771, marijkegoetz@
web.de) informieren oder anmelden.

 Lauftreff „Lust am Laufen” 
Treffpunkt am Kanal unter der „Blauen Brücke“, 
Kleinseebacher Seite:
Walker/Nordic Walker: Montags und mittwochs 
18.00 Uhr
Läufer: Samstags 8.00 Uhr 

Treffpunkt am Zugang von der Schulstraße zum 
Kanal (nahe der Schule). 
Walker/Nordic Walker: Freitags 8.00 Uhr

Wir freuen uns über Neu- und Wiedereinsteiger! 
Kommt einfach vorbei, wenn ihr Interesse habt 
oder meldet euch bei den unten angegebenen 
Kontakten.

Samstagmorgens laufen wir immer eine große 
Runde durch den Wald; daher sollten Samstag-
morgen-Läufer 10 km ohne Unterbrechung laufen 
können. 

Achtung: 
Die Abendtermine am Montag und Mittwoch wur-
den von Läufern nur noch sehr sporadisch wahr-
genommen. Daher werden betreute Abendtermine 
aktuell und bis auf weiteres nur als Walker-Termine 
angeboten. 
Wer als Walker neu hinzukommen möchte, sollte 
sich am besten vorher telefonisch oder per Mail 
bei Christina Schistowski melden.
Der Samstagstermin findet immer und bei jedem 
Wetter statt!

Fragen zum Laufen:
–  Uwe Hehn, Tel. 09131/450601, Mail Uwe.Hehn@

web.de
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Fragen zum (Nordic) Walking:
–  Christina Schistowski, Tel. 09131/44470, christi-

na.schistowski@arcor.de

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Kath. Kirchengemeinde  
St. Elisabeth

Sonntags-Gottesdienste im September
Sa., 18.30 Uhr, Vorabendmesse in Bubenreuth
So.,   9.00 Uhr, Gottesdienst in Bubenreuth
So., 10.30 Uhr, Gottesdienst in St. Elisabeth 
                  (Kinderkirche im Saal siehe Aushang)

Freitag, 5. September
19.00 Uhr, Gottesdienst mit Totengedenken  
des Vormonats in der Pfarrkirche Bubenreuth

Freitag, 12. September
19.00 Uhr, Taizé-Gebet (s. „Ökumene“)

Sonntag, 14. September
  9.00 Uhr - Kein Gottesdienst in Bubenreuth!
10.30 Uhr, GD. in St. Elisabeth
17.00 Uhr, GD. in der Pfarrkirche Bubenreuth zum 
„Tag der Indischen Kultur“; anschließend im Saal 
Köstlichkeiten aus der Indischen Küche.

16./17. Sept., Ökumenische Schulgottesdienste 
u.
20. Sept., Ökum. Kirchweih-GD. siehe „Ökumene“ 

Donnerstag, 18. September
12.00 Uhr, Die Jungen Alten fahren in Fahr-
gemeinschaften zur Burg Rabenstein. Dort 15 Min. 
Wanderung zur Klaussteinkapelle. Anschließend 
Vorführung der Falknerei und Einkehr. 
Treffpunkt: St.-Elisabeth-Kirche, Kontakt: Urban

Samstag, 20. September
Pfarrwallfahrt Maria Heimsuchung gemeinsam 
mit St. Josef Baiersdorf nach Gößweinstein 
  2.00 Uhr Pfarrkirche Bub.: Start der Wanderer
  9.20 Uhr Pfarrkirche Bub.: Busabfahrt
11.00 Uhr Treff Tankstelle Gößweinstein
15.00 Uhr Wallfahrtsamt in der Basilika 
Details siehe www.sb-erlangen-nordost.de
18.30 Uhr - Keine Vorabendmesse in Bubenreuth

Sonntagnachmittag, 21. September
Der Offene Familienkreis lädt alle interessierten 
Möhrendorfer Familien zu einem Ausflug zur Ton-
grube bei Buttenheim (mit Fossi). Die Abfahrtszeit 
an der St. Elisabeth-Kirche wird noch veröffent-
licht.
Kontakt: Fam. Riera

Montag, 22. September
12.30 Uhr, Die Senioren von St. Elisabeth tref-
fen sich zum Kirchweih-Mittagessen im Gasthaus 
Förster.  Wegen Tischreservierung sind weitere 
Interessierte gebeten, Annegret Eibert anzuspre-
chen.

Dienstag, 23. September
19.30 Uhr, „Genveränderte Lebensmittel – Be-
drohung oder Chance für die Menschheit“ 
Vortrag im Gemeindezentrum von Klaus Schwaab, 
Umweltbeauftragter im Erzbistum Bamberg.  Un-
ter anderem geht es um Unterscheidungsmerkma-
le und welche Gefahren der Umwelt und auch uns 
selber beim Verzehr dieser Lebensmittel drohen.

Mittwoch, 24. September
19.30 Uhr, Frauenzeit! siehe Ökumene.

Samstag, 27. September
10-12 Uhr, Herbstbasar der Möhrendorfer Kin-
dertagesstätten (Details siehe Aushang / www).

Montag - Sonntag, 29.09. – 05.10.2014, 
Caritas-Haussammlung

„Weit weg ist näher als du denkst“
Ein Teil Ihrer Spenden verbleibt  
in St. Elisabeth für soziale Zwecke.
Spendenkto.:  Kath. Kirchenst. St. Elisabeth Möh., 
Spark. Erlangen, Kto 28000439, BLZ 763 500 00
IBAN: DE79 7635 0000 0028 0004 39  
BIC:   BYLADEM1ERH

Das neue „Gotteslob“ kann jetzt durch 
Listeneintrag in der Kirche bestellt werden.

Pfarrbüro St. Elisabeth, Fichtelweg 17, 
Tel. 09131-46 811  /  Öffnungszeiten: 
Di. & Mi.: 9-12 Uhr  sowie  Fr.: 14-17 Uhr 
Pfarramt Maria Heimsuchung, Bubenreuth,  
Tel. 09131-24550,  Mo-Fr 9.30-11.30, Mi/Do 
15-17 
Ferienregelung bis 15.9.2014:
Büro St. Elisabeth geschlossen,  
Vertretung Bubenreuth nur vormittags geöff-
net.

Aktuelle Informationen zum Gemeindeleben und 
zum Themenbereich „Glauben – Leben – Welt“,
im Internet unter  www.sb-erlangen-nordost.de
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+ = Ökumene

Ökumenische Veranstaltungen:
Donnerstag 11. September
14.30 Uhr Seniorennachmittag
Herr Hammer (LRA Erlangen-Höchstadt) hält einen 
Vortrag über Wohnen im Alter.
Wenn Ihnen der Weg zu beschwerlich ist, melden 
Sie sich bitte bei Frau Lehmann (09131/49866 
abends), ein Fahrdienst steht zur Verfügung.

Freitag 12. September
19.00 Uhr Offenes Taizé-Lieder-Singen
  für Christen aller Konfessionen.
  Ort: St.-Elisabeth-Kirche

Dienstag 16. September
9.00 Uhr Ökumenischer 
  Schulgottesdienst
  zu Beginn des Schuljahres für
  die 1. Klassen
  in der St. Laurentiuskirche

Mittwoch 17. September
8.15 Uhr Ökumenischer 
  Schulgottesdienst
  zu Beginn des Schuljahres für
  die 2.-4. Klassen
  in der St. Laurentiuskirche

Samstag 20. September
18.30 Uhr Ökumenischer 
  Kirchweihgottesdienst
  St. Oswald/St. Martinskirche

FrauenZeit! 
Abende für Frauen zu erholsamen, spannenden 
und inspirierenden Themen. Alle zwei Monate im 
Laurentius-Gemeindesaal 
Mittwoch 24. September
19.30 Uhr  „Außergewöhnliche Frauen“
  Literarisches Wohnzimmer
Frau Eder begleitet uns durch den Abend.
Euer FrauenZeit!-Team
Juliane Knoll, Dorothea Port, Simone Ravera, Ga-
briela Roter-Goeken, Sabine Sauer und Ulrike Wex

Evang. Kirchengemeinde  
St. Laurentius

lädt zu folgenden Gottesdiensten und Veran-
staltungen ein:

Donnerstag 11. September
14.30 Uhr Seniorennachmittag

(weiteres siehe bei Ökumene)

Mittwoch 17. September
20.00 Uhr sing & pray
Singen – Beten – Auftanken –
zur Ruhe kommen
im Laurentius-Gemeindesaal

Mittwoch 24. September
19.30 Uhr  FrauenZeit! 
(weiteres siehe bei Ökumene)

Sonntag 28. September
9.30 Uhr Gottesdienst WAGEN!
… und was sammelst du?
parallel ist Kindergottesdienst

Alle Gottesdienste finden Sie in unserem Laurenti-
usboten oder unter:
http://www.moehrendorf-evangelisch.de

Vorankündigung:
Nahrungsmittelspenden zum Erntedankfest:
Zum Erntedankfest bitten wir um Nahrungsmittel-
spenden, die wir an die „Erlanger Tafel“ weiterge-
ben wollen (gerne auch Konserven und verpackte 
Lebensmittel wie Reis, Nudeln etc.). Die Lebens-
mittel werden wir am Samstag vor dem Ernte-
dankfest, 04.10. von 14.00-15.00 Uhr in der Kir-
che annehmen. 

SONSTIGE VERANSTALTUNGEN

AKTIVSENIOREN BAYERN e.V.
Beratung für Existenz-Gründer und Kleinunter-
nehmer

Der nächste Infotag der Aktivsenioren findet am 
Montag, 1. September  2014 in der Zeit von 15 
– 18 Uhr im Wirtschaftsreferat der Stadt Erlangen, 
Nägelsbachstr. 40 im 1. OG statt. Anmeldun-
gen zu den Einzelgesprächen sind bis Freitag, 
29.08.2014 unter  der Tel. 09131/86-2556, bei der 
Wirtschaftsförderung der Stadt Erlangen möglich.

AKTIVSENIOREN BAYERN e.V. berät Existenz-
gründer und hilft kleinen und mittleren Unterneh-
men in allen Phasen ihres Unternehmens, z.B. bei 
der Erstellung des Businessplans, bei Fragen zur 
Unternehmensführung etc. Die AKTIVSENIOREN 
sind Experten im Ruhestand und geben im Rah-
men des Vereins ihre Berufs- und Lebenserfahrung 
aus unterschiedlichen Bereichen in Wirtschaft und 
Management weiter. Die Vereinsmitglieder arbei-
ten ehrenamtlich und honorarfrei.

Die Aktivsenioren leisten keine Rechts- und Steu-
erberatung. Sie können aber aus ihrer Sicht und 
Erfahrung dazu kritische und konstruktive Hinwei-
se und Empfehlungen geben. Die Aktivsenioren 
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leisten in erster Linie Hilfe zur Selbsthilfe bei Exis-
tenzgründung und Unternehmensführung. 

CVJM Erlangen
Keine Langeweile zum Ferienende:
„Fit4Life“ - Jugendsportwoche für 12 - 17jäh-
rige

Habt ihr Lust auf Sonne, Sport & Action? Wollt ihr 
Neues ausprobieren und neue Leute treffen? In-
teressieren euch coole Trendsportarten? Mögt ihr 
Musik und Auspowern? Wenn eines davon auch 
auf euch zutrifft und ihr zwischen 12 - 17 Jahren 
alt seid, dann seid ihr bei der Jugendsportwoche 
„FIT 4 LIFE - Sports & More“ vom 08. - 13.09.2014 
genau richtig. Bei dieser Jugendsportwoche des 
CVJM Erlangen könnt ihr jede Menge erleben, 
euch Herausforderungen stellen und selbst Ideen 
einbringen. 

Weitere Infos bekommt ihr unter www.cvjm-erlan-
gen.de oder Telefon 09131-21827.

Landratsamt Erlangen-Höchstadt
Tag des offenen Denkmals 
Landkreis ERH spielt mit Farben

Am Sonntag, 14. September 2014, beteiligen sich 
die Städte Herzogenaurach und Höchstadt so-
wie die Gemeinde Weingartsgreuth im Landkreis 
Erlangen-Höchstadt am „Tag des offenen Denk-
mals“. Die bundesweite Aktion, die für die Bedeu-
tung des kulturellen Erbes sensibilisieren und Inte-
resse für Denkmalpflege wecken will, steht dieses 
Jahr unter dem Motto „Farbe“. 

Kirche, Schloss, Stadtführung und Vorträge 
stehen auf dem Programm
Landrat Alexander Tritthart eröffnet den Tag offizi-
ell um 10:15 Uhr an der Evangelischen Pfarrkirche 
in Weingartsgreuth. Kreisheimatpfleger Dr. Man-
fred Welker hält anschließend einen Vortrag über 
`“...und halten die Freyherren von Seckendorf für 
sich einen eigenen evangelischen Schloßprediger 
allda.“ Weingartsgreuth und seine Schloßkirche`. 
Die „Weingartsgreuther Musikanten“ umrahmen 
die Veranstaltung musikalisch. Ab 11:30 Uhr zeigt 
Pfarrer Torsten Bader Besucherinnen und Besu-
cher die Kirche. Wer möchte, kann bereits um neun 
Uhr am Gottesdienst mit Pfarrer Torsten Bader in 
der Weingartsgreuther Schlosskirche teilnehmen.

Viel zu sehen
Die Mitglieder des Heimatvereins „Reicher Ebrach-
grund e.V.“ sind an diesem Tag ebenfalls schwer 
im Einsatz: Sie führen Neugierige durch den Ort 
und präsentieren Sonderbände zum Schloss und 
zur Schlosskirche Weingartsgreuth. Architekt Jo-
hannes Sieben erläutert Interessierten die Reno-
vierungsarbeiten an der Schlosskirche aus dem 
Jahr 2013. 

Buntes Programm auch in Herzogenaurach 
und Höchstadt 
Der Heimatverein Herzogenaurach bietet in der 
Sportstadt eine Stadtführung zum Thema „Farbe“ 
an. Beginn ist um zehn Uhr am Schusterbrunnen 
im Schlosshof. Über „Farbfassungen“ und „Farb-
konzepte“ informiert der Heimat- und Verschöne-
rungsverein Höchstadt in der Zeit von zehn bis 15 
Uhr Vorträge im Von-der-Saal-Anwesen, Haupt-
straße 19 in Höchstadt.

Infos im Internet
Das Programm zum „Tag des offenen Denkmals“ 
im Landkreis Erlangen-Höchstadt ist auch auf 
der Internetseite des Landkreises www.erlangen-
hoechstadt.de nachzulesen.

Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten Fürth Forstrevier Erlan-
gen
Einladung zum Wald-Info-Tag
Die Waldbesitzervereinigung Erlangen-Höchstadt, 
das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Fors-
ten Fürth und die Waldcorporation Herzogenau-
rach-Welkenbach laden ein zum Wald-Infotag am 
Sonntag, 28. September 2014, von 11.00 – 17.00 
Uhr an der Maschinenhalle der Waldcorporation 
(hinter dem TSH-Gelände),Adalbert-Stifter-Str. 52, 
91074 Herzogenaurach

Unter der Schirmherrschaft von Landrat Alexander 
Tritthart werden auf einem Waldparcours bei Her-
zogenaurach Wald und Forstwirtschaft in der Pra-
xis gezeigt: Wie werden Bäume von einem Harves-
ter gefällt und mit einem Forewarder an die Straße 
transportiert? Wie gefährlich ist die Waldarbeit? 
Wir sägen Holz unter Spannung und zeigen wie 
viel (oder wenig) ein Schutzhelm aushält. Unsere 
Forstwirtschaftsmeister demonstrieren das kor-
rekte Holzfällen über jungen Bäumchen oder von 
Bäumen in der Nähe von Gebäuden oder Straßen. 
Etwas ruhiger geht es zu bei der Vorstellung von 
Waldbäumchen und verschiedener Pflanzverfah-
ren, sowie bei der richtigen Zaunbautechnik und 
bei verschiedenen Kulturpflegearbeiten. 

Ein besonderes Anliegen der Forstleute ist es, zu 
zeigen, dass mit dem richtigen Konzept Natur-
schutz und Waldnutzung gut vereinbar sind und 
Forstwirtschaft so dem Wohle aller dient.

Angesprochen sind deshalb vor allem Waldbesit-
zer, aber auch interessierte Waldbesucher und Na-
turliebhaber. Und weil man den Grundstein für das 
Interesse an Wald und Natur so früh wie möglich 
legen sollte, dürfen sich Kinder unter Aufsicht ihrer 
Eltern im Spielewald vergnügen. Kreative Besu-
cher können sich an der Gestaltung eines Riesen-
Waldmosaiks beteiligen und für das leibliche Wohl 
aller ist natürlich auch bestens gesorgt!
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Das Forstrevier Erlangen des Amtes für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Fürth bietet an:

•    Motorsägenkurs für Frauen
Das Amt für Ernährung Landwirtschaft und Fors-
ten veranstaltet am 6. und 7. Oktober 2014 in 
Herzogenaurach einen 2-tägigen Motorsägenkurs 
nur für Waldbesitzerinnen! Oft gehen Frauen um-
sichtiger mit der Motorsäge um als Männer; was 
schwer fällt ist vor allem die Überwindung der ers-
ten Hemmschwelle. In unserem reinen Frauenkurs 
erleichtern wir diesen ersten Schritt - und werden 
außerdem viel Spaß haben. Der Kurs ist nur für 
Waldbesitzerinnen bzw. Familienangehörige von 
Waldbesitzern! 

•    Pflanzkurs
Junge Bäume zu pflanzen heißt nicht nur deren 
Wurzeln in die Erde stecken. Um größtmöglichen 
Anwuchserfolg zu erzielen gibt es einiges zu be-
achten. Wurzelschnitt, Pflanzverfahren, Pflanzen-
qualität, der Richtige Standort und vieles mehr 
sind Themen, die behandelt werden. 
Treffpunkt: Freitag, 28. November, 14.00 Uhr, 
ca. 200 m nördlich von Beutelsdorf an der Stra-
ße zwischen Beutelsdorf und Untermembach; um 
Anmeldung wird gebeten! 

Anmeldung für beide Veranstaltungen bei Ihrer Re-
vierleiterin Susanne Reitzenstein unter Tel.: 0160-
7131630 oder Susanne.Reitzenstein@aelf-fu.bay-
ern.de

Landratsamt Erlangen-Höchstadt
Jungunternehmer(innen) netzwerken wieder
Initiatoren laden zu zweitem „Netzwerktreffen 
Unternehmer(innen)“ am 16. Oktober 2014 in 
Erlangen ein

Die eigene Firma ist gegründet, aber der große Er-
folg will sich noch nicht einstellen? Das „Netzwerk-
treffen Unternehmer(innen) bietet am Donners-
tag, den 16. Oktober 2014 von 16 bis 19:30 Uhr 
im Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-
Fürth-Erlangen GmbH (IGZ), Am Weichselgarten 7, 
in 91058 Erlangen-Tennenlohe Rat aus der Praxis 
und Ideenaustausch unter Gleichgesinnten. Die 
Gründer eines mittelständischen Unternehmens 
aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt und eines 
Start-Ups aus dem IGZ stellen ihre Unternehmen 
und ihre Erfolgsgeschichte vor. Anschließend prä-
sentieren sich zwei Unternehmen aus dem Teil-
nehmerkreis. In Kleingruppen tauschen die Jung-
unternehmerinnen und -unternehmer danach ihre 
persönlichen Erfahrungen aus. Die Veranstaltung 
ist kostenlos.

Interessenten können sich per E-Mail an wirt-
schaftsfoerderung@erlangen-hoechstadt.de bis 
Freitag, 10. Oktober 2014 anmelden. Die Teil-
nehmerzahl ist auf 30 begrenzt. 

Landratsamt Erlangen-Höchstadt
Seniorinnen und Senioren mit Tablet-Kenntnis-
sen gesucht
Neues Projekt für Senioren „C@fe T@blet“ star-
tet im Herbst

Senioren unterstützen Senioren dabei, das Inter-
net für sich zu entdecken – das ist das Ziel des 
Projektes „C@fe T@blet“ von Anna Maria Preller, 
Seniorenbeauftragte des Landkreises Erlangen-
Höchstadt. Dazu sucht sie mit dem Ehrenamts-
büro „ERH engagiert sich“ ältere Erwachsene mit 
Tablet-Kenntnissen, die Lust haben, ab Herbst 
2014 als ehrenamtliche Tutoren oder Tutorinnen 
älteren Menschen Tablets und ihre Möglichkeiten 
zu erklären. 

Spaß am Umgang mit Menschen und Internet-
kompetenz vorausgesetzt
Eine Schulung vermittelt allen Interessenten di-
daktische und methodische Tipps und qualifiziert 
sie für ihre neue Aufgabe. „Wer Spaß am Kontakt 
mit älteren Menschen hat, über Internetkompetenz 
verfügt und ein bisschen Zeit schenken mag, ist 
bei uns genau richtig“, sagt Jutta Leidel vom Eh-
renamtsbüro „ERH engagiert sich“. 

Haben vier Tablets im Gepäck
Die geschulten Ehrenamtlichen kommen zu Seni-
orentreffen, Versammlungen, Seniorenclubs, Hei-
men, zu Angehörigentreffen und auf Wunsch auch 
ins Haus. Im Gepäck haben sie vier iPads, die Se-
nioren in die Hand nehmen und mit ihnen auspro-
bieren können. 
Auf unkomplizierte Weise will das Projekt das In-
teresse der älteren Generation bei ihnen vor Ort 
wecken und ihnen Berührungsängste nehmen. 
Senioren lernen dabei, ein bisschen zu surfen, die 
Wetter-App befragen, eine Online-Apotheke zu 
besuchen oder mit dem Nachbarn zu skypen. „Auf 
dem Weg in eine digitale Gesellschaft soll keine 
Gruppe zurückbleiben. Älteren Menschen den Zu-
gang zu mobilen Medien zu erleichtern, ist mir ein 
besonderes Anliegen“, meint auch Landrat Alex-
ander Tritthart. 

Mobiles Internet erleichtert Alltag
„Durch den Fokus auf einen leichten Einstieg in 
das Thema mittels Tablet tritt „C@fe T@blet“ nicht 
in Konkurrenz zu bereits bestehenden Computer-
kursen, welche die Volkshochschulen und enga-
gagierte Seniorenbeiräte anbieten. Dort werden 
tiefergehende Kenntnisse vermittelt“, erklärt Anna 
Maria Preller, Koordinatorin des von der Stiftung 
der Sparkasse Erlangen geförderten Projekts. Prel-
ler ist überzeugt, dass das mobile Internet älteren 
Menschen viel Nützliches bietet, was das Leben 
erleichtern und ein selbstbestimmtes Älterwerden 
zu Hause unterstützen kann. Dass sich Tablets in-
tuitiv handhaben lassen, mache es Senioren be-
sonders leicht, das Internet und seine Möglichkei-
ten kennenzulernen. 
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Weitere Informationen
Wer bei „C@fe T@blet“ als Tutor oder Tutorin mit-
machen oder sich von ihnen das mobile Internet 
erklären lassen möchte, bekommt bei Anna Ma-
ria Preller, Seniorenbeauftragte des Landkreises 
Erlangen-Höchstadt, unter der Telefonnummer 
09131/803-277 oder per Mail an anna.maria.prel-
ler@erlangen-hoechstadt.de weitere Informatio-
nen. 

Kinderschutzbund Erlangen e. V.
Kinder im Stress… wie können Eltern helfen?!
Kopfweh, Bauchweh, Schlafschwierigkeiten und 
Appetitlosigkeit sind Symptome, unter denen nicht 
wenige Kinder zumindest teilweise leiden. Häufig 
lassen sich für diese Beschwerden keine körperli-
chen Ursachen finden. Dennoch ist es wichtig, die-
sen Symptomen auf den Grund zu gehen, da sie 
oft Ausdruck alltäglicher Überforderung sind. Kin-
der leiden unter den Folgen von Stress in Freizeit, 
Familie und Schule. Ziel dieses Vortragsabends ist 
es, Eltern und pädagogisches Fachpersonal darin 
zu unterstützen, positiv auf das Stresserleben von 
Kindern Einfluss zu nehmen. Gesprächsleitung: 
Ilona Schwertner-Welker, Diplompsychologin, 
Mittwoch, 22.10.2014, 20.00 Uhr, Kostenbeitrag: 
2,50 €, Mitglieder frei.

Elternkurse
Starke Eltern- Starke Kinder®
Dieser Kurs stärkt die Eltern in ihrem Selbstbe-
wusstsein, sie schauen auf ihre eigene Famili-
ensituation und klären, was ihnen wichtig ist. So 
stärken sie ihre Kinder und fördern ein gutes Zu-
sammenleben. Starke Eltern-Starke Kinder® ist 
ein Kursangebot für alle Mütter und Väter, die mehr 
Freude, Leichtigkeit und zugleich mehr Sicherheit 
in der Erziehung erreichen möchten.
Voranmeldung unter 09131/209100 oder unter 
www.Kinderschutzbund-Erlangen.de
Kursgebühr: jeweils  70 €, Paare 100 € (Mitglieder 
60 €/80 €)

Kurs 1: Erlangen
Kinderschutzbund Strümpellstr. 10, 910 52 Erlan-
gen
Beginn: Di, 14.10.2014, 19.30 bis 21.30 Uhr, 10 
Termine, letzter Termin: 20.01.2015
Kursleitung: Ilona Schwertner-Welker, Diplompsy-
chologin

Kurs 2: in Herzogenaurach!
Kirchengemeinde Herzogenaurach, Von-Secken-
dorff-Str.3, 91074 Herzogenaurach
Beginn: Do,, 16.10.2014, 19.30 bis 21.30 Uhr, 10 
Termine, letzter Termin: 22.01.2015
Kursleitung: Ilona Schwertner-Welker, Diplompsy-
chologin

Kurs 3: Erlangen
Kinderschutzbund  Strümpellstr. 10
Mit kostenloser Kinderbetreuung!

Termine: jeweils samstags: 18.10., 25.10., 08.11.
und 22.11.2014, 10.00 bis 15.00 Uhr
Kursleitung: Karin Steffgen, Erzieherin, Michael 
Ziemer, Diplompädagoge

(Die Veranstaltungen finden in der Strümpellstr. 10 
in Erlangen statt, wenn nicht ausdrücklich anders 
erwähnt.)

Kontakt:
Heide Feilcke, Geschäftsstellenleitung, E-Mail: 
DKSBErlangen@web.de, www.kinderschutzbund-
erlangen.de
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druck, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher 
Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Anzeigen, 
die vom Verlag für die Werbung im Amtlichen Mit-
teilungsblatt gestaltet werden, dürfen nicht kopiert 
und nicht für andere Zwecke verwendet werden! Es 
wird nicht für Druckfehler gehaftet, auch nicht bei 
Inseraten.
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Ausflugstipp !
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Herzlichen Dank sagen wir allen, 
die uns beim Tod unseres lieben  

Paul Eibert    
† 27.07.2014

in vielfältiger Weise Begleitung und Beistand  
geleistet haben, besonders auch für die vielen 

und großzügigen Spenden für die  
Altstadtfreunde Nürnberg.

                Hildegard Eibert und Familie

Lohnsteuerhilfeverein
Aktuell e.V.

Beratungsstellenleiter Norbert Ungerer Bunsenstraße 39 
91058 Erlangen Telefon: 0160/90611245 (gerne rufen wir zurück)

www.ungerer.aktuell-verein.de – ungerer@aktuell-verein.de

Wir betreuen Arbeitnehmer im Rahmen einer Mitgliedschaft bei der Einkommen-
steuererklärung, wenn sie ausschließlich Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 
haben. Außerdem beraten wir auch bei Überschusseinkünften (z.B. Vermietung) 
wenn die Einnahmengrenze von 9.000 bzw. 18.000 EUR nicht überstiegen wird. 
Wir sind für Sie in Erlangen und Kreis Erlangen-Höchstadt tätig.
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Erfahrene Haushaltshilfe
für 1-Personen-Haushalt

in Möhrendorf stundenweise gesucht.
 

Telefon 09131 43334

Rentner sucht Putzhilfe
 

Telefon 09133 601820

Suche eine kleine, helle
2,5 - 3-Zi.-Wohnung mit Balkon

(kaufm. Angestellte, Vollzeit berufstätig, NR).
 

Tel.: 0176/56838586 (bitte ab 16:30 Uhr)

Pflegedienst Sr. Steffi & Team

Pflege & Betreuung zu Hause
Stefanie Sitar

Büro: 0 91 31 / 9 33 66 51
Mobil: 01 77 / 34 56 877

24h Rufbereitschaftsnummer
0176 - 83 776 999

Abrechnung mit
allen Krankenkassen!

•  Behandlungspflege
•  Grundpflege
•  Betreuungsleistungen
•  Verhinderungspflege 

(Kurzzeitpflege)
•  Betreuungsleistungen bei Demenz
•  Schulungskurse für pflegende 

Angehörige

Wir freuen uns auf Ihren Anruf
und beraten Sie gerne!

Erstes Baiersdorfer Beerdigungsinstitut Kollar 
Inh. Armin Schmidt
Egerstraße 16, 91083 Baiersdorf 
Telefon: 09133/4928 · Fax: 09133/789718 · Mobil: 0160/96424160 
www.bestattungen-schmidt-online.de  ·  E-Mail: bestattungen.schmidt@t-online.de
• Erledigung aller Behördengänge und Beratung bei Todesfällen 
• Erd- und Feuerbestattungen - Überführungen 
• Auf Wunsch auch Hausbesuche 
• Tag und Nacht erreichbar

Im Trauerfall nach wie vor jederzeit für Sie erreichbar Ihr

Kleinanzeigen gezielt einsetzen:
Telefon 09191 - 340 66 11 (Mo.-Do. 7.30-12.00 Uhr)

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
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Tel. 09131-41844 · Fax 09131-41707 · e-mail: HthalBirk@aol.com 
www.birken-apotheke-moehrendorf.de (Notdienst auch für Erlangen)

Birken-Apotheke
Apothekerin Brigitte Holtappels
Kleinseebacher Straße 12 · 91096 Möhrendorf

  Rezeptbelieferung
  Hilfsmittel-Lieferservice
  Import-Arzneimittel
  Beschaffung ausländischer Medikamente
  Homöopathie

  Kosmetik der Firmen Vichy,  Widmer 
La Roche Posay und PH 5 Eucerin

  Kompressionsstrümpfe (Maßanfertigung)
  Bandagen
  Hilfsmittel für die Pflege

Unser Service für Sie

Öffnungszeiten: Mo - Fr 8.30 - 13.00 Uhr und 14.00 - 18.30 Uhr · Sa 8.30 - 13.00 Uhr 

Am Ende des Sommers braucht Ihre Haut viel Pflege. 
Beachten Sie unsere Sonderangebote  
bei Olivenöl-Kosmetik!

 Das Team der Birken-Apotheke

Kostenloser Abhol- und Lieferservice am gleichen Tag ! Anruf  
genügt ! - Parken direkt am Betrieb – www.bettennoppenberger.de

Spar-Wochen bei:
Betten Noppenberger
Ihr Fachgeschäft für Betten und Matratzen

Tel. 09195 / 2390
Waldstr. 13,  91341 Röttenbach
Nur bei uns: Rummel- 
Matratzen Zuhause Probeschlafen
Einfach die passenden Matratzen aussuchen und 
wir liefern sie Ihnen völlig unverbindlich zum Probe-
schlafen für 2-3 Tage.  Damit Sie sicher sein können, 
die richtige Matratze zu kaufen !!!
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HUBERT GABRIEL

CONTAINERDIENST
Lorenz Containerdienst

Tel: 09134/909275
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ALTES BEWAHREN UND ERHALTEN. 
NEUES PLANEN UND GESTALTEN.
Bei uns sind Sie in guten Händen. 
Ihr zuverlässiger Partner für alle Sachfragen in Sachen 
Bau und Ausbau.
Fachlich qualifiziert und kompetent in der Ausführung  
übernehmen wir alle Arbeiten an Ihrem Objekt, innen 
und außen.

Ihre Fa. Ehrhardt-Bau

Dammstraße 2 
91083 Baiersdorf 
www.ehrhardt-bau.de
Tel. 09133 / 7 75 53 - 0 
Fax 09133 / 7 75 53 - 55

Mobil: Hertel: 0163/5106479 · Bittner: 0176/22968730
E-Mail: Herbit.Montage@gmx.de

Fichtelweg 14 a · 91096 Möhrendorf

Dach - Fenster

Türen - Tore
Trockenbau

Reparaturarbeiten

Innenausbau

Fertigteilmontage
Bodenverlegearbeiten

Wand & Deckenverschalungen
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Alles für die Schule !!!
Vom Aktenordner bis zum Zirkel!

Ob Pelikan, Stabilo, Birkel ….
Für rechte und linke Hände …

Stifte – Hefte – Bucheinbände … 

Unser Service für Sie:
Einfach die Schulliste bringen. 

Wir stellen die Sachen zusammen 
und abends können Sie alles abholen. 

Öffnungszeiten:
13. und 14.09.2012 von 7.30 bis 19.00 Uhr
Samstag, 15.09.2012 von 8.00 – 15.00 Uhr 
17. bis 21.09.2012 von 7.30 bis 19.00 Uhr

FAMILIE BAUER 
Storchenstraße 6, 91096 Möhrendorf

Telefon 09131 47002

Öffnungszeiten:
DO/12. und FR/13.09.2013 von 7.30 bis 19.00 Uhr

SA/14.09.2013 von 8.00 bis 15.00 Uhr
MO/16.09 bis FR/20.09.2013 von 7.30 bis 19.00 Uhr

(Ab SA/21.09.2013 gelten die gewohnten 
Öffnungszeiten.)

Rechts- oder Linkshänder
 

Schüler oder Lehrer
 

alles für den Schulanfang
 

finden Sie bei uns !
 

Durchgehend geöffnet
vom 16. bis 27. September 2014
MO – FR von 8.00 – 18.30. Uhr

SA von 8.00 – 15.00 Uhr
 

FAMILIE BAUER
Storchenstraße 6, 91096 Möhrendorf

Telefon 09131 47002
 

NEU – NEU – NEU – NEU – NEU – NEU
Geschenkgutscheine von Ikea, Saturn,
Karstadt u. v. m. ab sofort erhältlich.

Telefon: 09133/789181 – Mobil: 0171/4505481
Fax: 09133/6415 - Mail: kontakt@uriess-fliesenleger.de

www.uriess-fliesenleger.de
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Wir sind auch am MONTAG für SIE da!

Anzeigenschluss für  
die Oktober-Ausgabe:  

Sonntag, 14. September 2014 

Redaktionsschluss für  
die Oktober-Ausgabe:  

Donnerstag, 18. September 2014

CHINA IMBISS Am Kreuzbach 3, Baiersdorf, Tel. 09133 600808 
Öffnungszeiten: Mo - Do: 10 - 19 Uhr, Fr - Sa: 10 - 16 Uhr
Gebratene Nudeln mit Hühnerfleisch 5,00 €
Ente knusprig gegrillt, verschiedene Gemüse, pikant 7,00 €
Hühnerfleisch gebraten mit verschiedenem Gemüse 5,00 €
CHINA RESTAURANT, Forchheimer Straße 18, Tel. 09133 605654
Fr - Sa u. Feiertag: 17:30 - 22:00 Uhr, So: 11 - 15 Uhr
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Infos und Kontakt
Herr Schier
Tel. 0911-766 06-136
www.pp-gruppe.de

Öffnungszeiten Showroom
Sa. und So. 13 – 16 Uhr
Zeppelinstr. 10, Erlangen

• Baubeginn in Kürze
• Zentral in Erlangen gelegen
• Inflationssichere Sachwertanlage
• 1% KfW Finanzierung
• Darlehenszuschuss bis 10.000 € möglich

Bis zu 5% Mieterlös vor Kosten

zeppelin/ zehn  
Cityleben pur –  
Ideal für Kapitalanleger
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Nach langen Jahren des Stillstandes wird auf einem Grundstück im Zentrum Baiersdorfs ein modernes Wohnquartier 
entstehen. Reservieren Sie sich schon heute eine der geplanten 2- bis 5-Zimmer-Wohnungen in unmittelbarer Nähe 
zu Bahnhof, Pacé-Park und Ortsmitte.

»BESTE AUSSICHTEN FÜR IHRE INVESTITION« 
 Aufzug Lichtdurchflutete Grundrisse Barrierefreie Wohnungen 
 Attraktive Förderungen Rundum-Sorglos-Paket Schlüsselfertige Übergabe

INFO VOR ORT: Di + Do 17 – 19 Uhr und So 14 – 16 Uhr, Infocontainer Hauptstraße 43, Baiersdorf.

&0 91 33 – 47 54 44
storchennest@paulini-baupartner.de   |    Kleinseebacher Str. 42a    |    Möhrendorf
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BaiersdorfIhr Geld…
Vorankündigung

Neues 
entsteht
in Baiersdorf

geöffnet: Mo - Fr:    9:00-12:00
  14:00-18:30
 Sa: 8:00-14:00

Möhrendorfer
Heilwasserfachhandel

Getränkemarkt
Inh. Jaro Sandner

Familienunternehmen – Seit über 30 Jahren in Möhrendorf – Seit 1995 unter unserer Leitung
Freundlich, hilfsbereit und kompetent – Behilflich beim Be-und Entladen – Heim-Lieferservice 

Fränkische und regionale Produkte –  Bio-Sortiment  – Fassbier ( saisonal )
Für Selbstabholer Verleih von Zeltgarnituren und Gläsern  

Großer Parkplatz – Direkt neben Bauhof in Richtung Mühlentheater  
Kommissionsware möglich – Nicht geführte Produkte können besorgt werden

Metz • Panasonic • Arcam • Astin trew • Onkyo • Harman Kardon • Cambridge Audio • Teac • T.A.C.
Sonos • peachtree audio • C.E.C. • Pure • Sennheiser • Macro System • Humax • Audio Pro • Focal

Monitor Audio • Canton • TechniSat • Kathrein • Sky • Miele • Siemens • u.v.m.

Verkauf und Kundendienst von
• TV • VIDEO • HIFI • ELEKTRO
• SAT/ANTENNENBAU
• EIGENE MEISTERWERKSTATT

Kompetenz
seit über

35 Jahren

Radio

91096 Möhrendorf • Schulstr. 15 • Tel. 09131 45988 • www.fernseh-heger.de
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Wir machen aus Ihrem alten 
Bad einen Ort zum wohlfühlen!Bad einen Ort zum wohlfühlen!

VISION - INSPIRATION - REALISIERUNG

Kirchenplatz 11
91083 Baiersdorf

Tel. 09133 - 60 67 60
www.oesting.de

DER MODERNE WEG ZU IHREM PERFEKTEN BADEZIMMER
 

Einen Ort zum Entspannen, viel Stauraum auf kleinster Fläche, Dusch- und 
Badewannen mit leichtem Einstieg und eine individuelle Gestaltung, die auf 
Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Kurz: Wir möchten, dass Sie sich rundum 
wohlfühlen. Und das nicht erst, wenn Ihr neues Bad fertig ist, sondern schon 
während der Planung dank unserer 5 Sterne-Garantie.

Termin-Garantie
Ihr neues Bad ist zum 
vereinbarten Termin fertig
Festpreis-Garantie
Sie kennen von Beginn 
an den Festpreis
Komplett-Leistung
Alle Leistungen 
aus einer Hand
Sauberkeits-Garantie
Staubarmer Umbau 
Ihres Bades
10-Jahres-Garantie
10 Jahre Garantie auf 
Produkte vor der Wand in
Verbindung mit einem
Werterhaltungskonzept

Vortragsabend Traumbäder 
jeden Donnerstag ab 18:00 Uhr

Bitte melden Sie sich an zu unserem kostenlosen Vortragsabend.

HINWEIS

Wir machen aus Ihrer alten Heizung 
eine effektive Energiesparzentrale!eine effektive Energiesparzentrale!

VISION - INSPIRATION - REALISIERUNG

Hauptstrasse 22a
91083 Baiersdorf

Tel. 09133 - 60 67 60
www.oesting.de

EXKLUSIVE HEIZUNGEN GIBT ES NUR BEI OESTING
 

Solar, Wärmepumpe, Öl- oder Gasheizung - oder eine maßgeschneiderte Kombi-
nation verschiedener Energiesysteme. Wir berücksichtigen Ihre individuellen 
Wünsche, wenn es um Behaglichkeit und Wärme geht. Kurz: Wir möchten, dass 
Sie sich rundum wohlfühlen. Und das nicht erst, wenn Ihre neue Heizanlage 
fertig ist, sondern schon während der Planung dank unserer 5 Sterne-Garantie.

Vortragsabend Energie Sparen 
jeden Dienstag ab 18:00 Uhr

Bitte melden Sie sich an zu unserem kostenlosen Vortragsabend.

HINWEIS

Termin-Garantie
Ihr neue Heizung ist zum 
vereinbarten Termin fertig
Festpreis-Garantie
Sie kennen von Beginn 
an den Festpreis
Komplett-Leistung
Alle Leistungen 
aus einer Hand
Sauberkeits-Garantie
Staubarmer Umbau 
Ihrer Heizungsanlage
Service-Garantie
Wartungs- und Notfallservice

 

WIR VERKAUFEN IHRE IMMOBILIE KOSTEN- UND SORGENFREI 
 
 

Wir suchen  
Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften und Baugrundstücke zum Kauf.  

Rufen Sie uns an! 
 

 

 

IMMOBILIENROSIC

ROSIC IMMOBILIEN - WIR VERMARKTEN FÜR SIE IN DER REGION 

ROSIC IMMOBILIEN

Fürther Straße 98-100

90429 Nürnberg

Tel:      +49-(0)911 -32239866

Fax:  +49-(0)911 -32239867

E-Mail: info@rosic-immobilien.de

* NUR BEI SPÄTERER AUFTRAGSERTEILUNG KOSTENFREI .

Wir sind ein junges, engagiertes und sehr gut ausgebildetes Team von Dipl.-Ingenieuren, 

Dipl.-Betriebswirten und geprüften Immobilienmaklern. 

Wir arbeiten schnell, effektiv und hoch professionell. Ihre Immobilie wird von uns kostenfrei 

bewertet*, beworben und verkauft,  bzw. vermietet, ohne dass Sie sich kümmern müssen.

Büro Baiersdorf 
Am Kreuzbach 12 
91083 Baiersdorf 
 

Tel.:  +49 (0) 9133 – 773 997 
Fax:  +49 (0) 9133 – 773 998 

Büro Nürnberg 
Fürther Straße 98-100 
90429 Nürnberg 
 

Tel.:  +49 (0) 911 – 3223 98 66 
Fax:  +49 (0) 911 – 3223 98 67 
E-Mail:  info@rosic-immobilien.de 

IHR PROFESSIONELLER IMMOBILIENMAKLER 
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www.rewe.de

Wir handeln nachhaltig und belohnen 
unsere Mehrweg-Kunden! 
Vom  01.09.  bis  06.09.2014  erhalten Sie beim Kauf von Mehrweg-
Getränken im Wert von min. 25 € (ohne Pfand) zwischen 16 und 
20  Uhr einen 

für Ihren nächsten Einkauf im Hauptmarkt.
Einzulösen vom 08.09. - 27.09.2014

RABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-CouponRABATT-Coupon

Besser leben:

MEHR
NEHMEN!

WENIGER
ZAHLEN!

  
 Brauerei 
Ott Bier 
 versch. Sorten,   
 (1 l = 1.11) 
 20 x 0,5-l-Fl.-Kasten 
 zzgl. 3.10 Pfand 

 Ihr Preisvorteil:  Ihr Preisvorteil:  Ihr Preisvorteil:  Ihr Preisvorteil:  Ihr Preisvorteil:  Ihr Preisvorteil:  Ihr Preisvorteil:  Ihr Preisvorteil:  Ihr Preisvorteil: 

 14%!  14%!  14%!  14%!  14%!  14%! 

AKTIONSPREIS

 14%!  14%!  14%!  14%!  14%!  14%! 

 11.11 

  
 Rudolf Quelle
Mineralwasser 
 spritzig oder 
medium,   
 (1 l = 0.12) 
 12 x 0,7-l-Fl.-
Kasten 
 zzgl. 3.30 Pfand 

 Ihr Preisvorteil:  Ihr Preisvorteil:  Ihr Preisvorteil:  Ihr Preisvorteil:  Ihr Preisvorteil:  Ihr Preisvorteil: 

 44%!  44%!  44%!  44%!  44%!  44%! 

AKTIONSPREIS

 0.99 
  
 Coca Cola 
 versch. Sorten, 
teilw. koffeinhaltig,   
 (1 l = 1.26) 
 24 x 0,33-l-Fl.-Kasten 
 zzgl. 5.10 Pfand 

 Ihr Preisvorteil:  Ihr Preisvorteil:  Ihr Preisvorteil:  Ihr Preisvorteil:  Ihr Preisvorteil:  Ihr Preisvorteil: 

 25%!  25%!  25%! 

AKTIONSPREIS

 9.99 

  
 Oettinger
Glorietta Cola-Mix 
 koffeinhaltig,   
 (1 l = 0.44) 
 20 x 0,5-l-Fl.-Kasten 
 zzgl. 3.10 Pfand 

 Ihr Preisvorteil:  Ihr Preisvorteil:  Ihr Preisvorteil:  Ihr Preisvorteil:  Ihr Preisvorteil:  Ihr Preisvorteil:  Ihr Preisvorteil:  Ihr Preisvorteil:  Ihr Preisvorteil: 

 16%!  16%!  16%!  16%!  16%!  16%! 

AKTIONSPREIS

 4.44 

  
 Bionade 
 versch. Sorten,
teilw. koffeinhaltig,   
 (1 l = 1.89) 
 2 x 12 x 0,33-l-Fl.-
Kasten 
 zzgl. 2 x 2.46 Pfand 

 Ihr Preisvorteil:  Ihr Preisvorteil:  Ihr Preisvorteil: 

 16%!  16%!  16%!  16%!  16%!  16%! 

 15.00  2 
KÄSTEN 

 Einzelpreis 8.99€ 
(1 l = 2.27) 

KW  36 . Gültig  vom 01.09. bis 06.09.2014 
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M+K Zwingel GmbH
91096 Möhrendorf
Kleinseebacher Str. 8

Montag bis Samstag von 7 bis 20 Uhr für Sie geö� net.

 Bargeldlos zahlen mit EC-/Giro- und Kreditkarte.

Besser leben.


